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I. Verordnungen und Entscheidungen.
r.

Grundabtretungen.
Nach folgenden gerichtlichen Urteilen ist ein zwischen der Gemeinde und

der bücherlichenBorbesitzerin getroffenes Übereinkommen über die wechselseitige
Abtretung von Bau- und Straßengrund, für den Ersteher, unbeschadet der
Ersichtlichmachung im Grundbuche bindend, wenn hierauf im Schätzungs-
Protokolle Bedacht genommen worden ist. Nach der Entscheidung des Obersten
Gerichtshofeswirkt überdies die auf öffentlichen Rücksichten beruh>nde rechts¬
kräftige Entscheidungder Administrativbehörde, wonach Grundflächen als
Straßengrund abzutreten sind, gegen jedermann, also auch gegen den Ersteher
als Rechtsnachfolger des ursprünglichen Bauwerbers im Eigentum eines
erbauten Hauses. Es können somit die abzutretenden Grundflächen, die aus
öffentlichen Rücksichten dem allgemeinen Gebrauche erhalten bleiben müssen,
keinem zwangsweisen gerichtlich:n Verkaufe unterliegen und bei der Zwangs¬
versteigerung nicht miterstanden werden. (4ä M.-Abt. I , 5309/07.)

I.

Entscheidung des k. k. Landesgerichtes Wien in Zivilrechts¬
sachen Abt. VIII, vom 28. Juni 1912:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Das k. k. Landesgericht Wien in Zivilrechtssachen hat unter dem Vorsitze

des k. k. Landesgerichtsrates Dr. Höfenmayer  im Beisein der k. k.
LandcsgerichtSräte Dr. v. Minnigerode und Dr. Rieding er  als
Richter, in der Rechtssache der A. B., Hausbesitzerin in Wien, IX. Bezirk,
Klägerin, vertreten durch Dr. Adolf Flax,  wider die Gemeinde Wien, Be-
klagte, vertreten durch Dr. Otto Pellech,  wegen Anerkennung des Eigen¬
tumes an einer Grundfläche, eventuell Zahlung von 9079 L auf Grund der
mit beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung

I. Den Beschluß gefaßt:
Die Einrede der Unzulässigkeitdes Rechtsweges wird zurückgewiesen.

II . Zu Recht erkannt:
Das Klagebegehren, zu erkennen, die Parzelle 147 der Einl.-Z. 567

Grundbuch Nußdorf sei in ihrem ganzen Ausmaße das vollständige und
unbeschränkte Eigentum der Klägerin, die Beklagte sei schuldig, dieses Eigentum
in vollem Maße anzuerkennen und in Anerkennung desselben sich der Be¬
nützung eines Teiles der Grundfläche Parzelle 147 in Einl.-Z. 567 Grund¬
buch Nußdorf als Straßengrund zu enthalten oder in Gemäßheit der Be- !
stimmungen der Bauordnung der Klägerin den angemessenen Wert im Betrage
von 100 X Per Quadratmeter, das ist 9079 X gegen lastenfreie Übertragung
dieses Teiles in das grundbücherliche Eigentum der Beklagten zu bezahlen,

wird abgewiesen und ist Klägerin schuldig, der Beklagten die mit Ausschluß
der Erkenntnisgebühr mit 323 X 35 k bestimmten Prozeßkosten binnen
14 Tagen bei Exekution zu bezahlen.

Tatbestand:
Klägerin bringt vor, sie Hab: am 24. Februar 1908 das HauS XIX.,

I Nußdorferplatz, Einl.-Z. 5/567 Grundbuch Nußdorf bei der exekutiven Ber-
> steigerung dieses Hauses also originär erworben. Die Einl -Z. 567 bestehe
! unter anderem auch aus der Parzelle 147. Einen Teil dieser Parzelle im
! Gesamtausmaßevon 9079 in? habe die Gemeinde Wien zur Straßen¬

verbreiterung verwendet.
Da Klägerin jedoch in Gemäßheit der rechtskräftigen Versteigerungs¬

bedingungen die Einl.-Z. 567 Grundbuch Nußdors implieids, also die Par¬
zelle 147 ohne jegliche Beschränkung erstanden habe, so sei die Beklagte aus
zwei Gründen nicht berechtigt, einen Teil der oben erwähnten Parzelle zu
benützen.

1. Ein Tauschübereinkommen zwischen der Vorbesitzerin und der Be¬
klagten, wonach die Vorbesitzerin gegen Abtretung von Straßengrund zur
Bauarea einen Teil der Parzelle 147 zum Slraßengrund abtreten sollte, fei,
obwohl die Klägerin das Bestehen dieses Übereinkommens zugibt, dennoch für
die Klägerin nicht bindend, weil sie das Eigentum an der Einl.-Z. 567 also
auch an Parzelle 147 originär erworben habe, weil das Haus schon zum
Teil auf dem einbezogenenStraßengrunde gestanden sei, nach dem allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuche aber der Erbauer, wenn ein Haus auf fremden Grund
und Boden mit Borwissen des Grundeigentümers erbaut wird, auch das
Eigentum am Grunde erwerbe— und weil endlich die von der Versteigerung
verständigte Beklagte es unterlassen habe, ihre Rechte, welche die Versteigerung
unzulässig gemacht hätten, rechtzeitig geltend zu machen, der Klägerin hin¬
gegen zur Zeit der Versteigerungdas Bestehen des Tauschübereinkommens
nicht bekannt gewesen sei.

2. Wenn die Beklagte den strittigen Teil der Parzelle 147 zur Straßen¬
erweiterung brauche, so müsse sie nach den Bestimmungen der Wiener Bau¬
ordnung den Wert der benötigten Grundfläche vergüten, Klägerin bewerte den
Quadratmeter in dieser Lage mit 100 X.

Die Beklagte habe die Klägerin wohl aufgefordert, ihr auf Grund deS
Übereinkommens mit der Vorbesitzerin das Eigentum an der strittigen Grund¬
fläche abzutreten, doch sei Klägerin daraus nicht eingegangen.

Klägerin stellt das Begehren, die Beglagte schuldig zu erkennen, ihr
Eigentum an der ganzen Parzelle 147, Einl.-Z. 567, Grundbuch Nußdorf voll
anzuerkennen, sich der Benützung eines Teiles dieser Parzelle als Straßen¬
grund zu enthalten oder ihr, der Klägerin, den angemessene^ Betrag von 100 X
per Quadratmeter, das ist 9079 X gegen lastenfreie Übertragung des als
Straßengrund verwendeten Teiles dieser Parzelle in ihr bücherliches Eigentum
zu bezahlen und die Gerichtskosten zu ersetzen.

Die Beklagte bringt dagegen vor:
I. Soweit Klägerin Feststellung des Eigentums an der strittigen Parzelle,

sowie Anerkennung dieses Eigentums durch die Beklagte begehre, erhebe sie die
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Einwendung der Unzulässigkeit des Rechtswege - , der nach 8 II , 2 . Absatz
Wr . B .-O . ausgeschlossen sei.

II . Die Besitzvorgängerin I . K. sei im Frühjahre 1907 um Bestimmung
der Baulinie und um den Baulonsens bezüglich der Realität Eml . Z . 567
Grundbuch Nußdors eingekommen . , . ^ ^ ^

Die Baulinie sei derart bestimmt worden , daß die Bauwerberin die im
Plane Beilage X gelb lasierte Figur zu Straßenzwecken abtreten mußte , die
rot lasierte Fläche dagegen von der Beklagten erwarb.

Bezüglich der Schadloshaltung kam mit K. eine Vereinbarung zustande,
nach der diese für den bedeutend höheren Wert des neu erbauten Grundes eine
Auszahlung von 1000 X zu leisten habe.

K. habe tatsächlich die Auszahlung von 1000 X geleistet , der Grundtausch
sei tatsächlich vollzogen worden , doch unterblieb die grundbücherliche Durch¬
führung der Grundregulierung durch K., welche dazu verpflichtet gewesen wäre.

Der der Besitzvorgängerin erteilte Baukonsens habe aber , weil auf öffeutlich-
rechtlicher Grundlage beruhend , auch dingliche Wirkung gegen die Besitznach-
folaer , ohne Rücksicht daraus , ob die bezüglichen Rechtsverhältnisse im Grund¬
buche eingetragen wurden oder nicht . Das würde sogar von Übereinkommen
gelten , die anläßlich der Baukonsensverhandluug mit dritten Parteien abgeschlossen
werden , zum Beispiel die Einräumung einer Servitut (siehe Entscheidung des
Berwaltungsgerichtshoses vom 1. Juni 1908 , Nr . 6024 Budw .).

III . Aus dem Exekutionsverfahren , in welchem die Klägerin das Haus
erworben habe , ergebe sich, daß , . .

1 . die Schätzleute die Grundfläche nach Abzug der zu Straßenzwecken
abgetretenen Grundteile berechnet und unter Benützung dieser Feststellung den
Mittelwert des Hauses mit 189 .000 X und den Wert des auf dem Hause
radizierten Gewerbes mit 12 .000 X , zusammen mit 201 .000 X f-stgestellt haben.

2 . Die aci I angeführte Schätzung liege sowohl den Veisteigerungs-
bedingungen als auch dem Versteigerungsedikte zugrunde und auch der Zuschlag
sei aus dieser Grundlage erfolgt . . . . . ^ .

IV . Daraus ergebe sich, daß Klägerin bei der Versteigerung nur das
Haus samt der verbauten Grundfläche , nicht aber den abgetretenen Straßen¬
grund erworben habe . Die Grundabtretung entspringe jedoch einem einseitigen
Verwaltungsakle der Baubehörde und nur die Schadloshaltung für diese Ab¬
tretung könne Gegenstand eines Vertrages sein . Eine Schadloshaltung komme
jedoch auch nicht in Betracht , weil das strittige Grundstück gar nicht einbezogen

gewesen sett̂ Aufbegehren sei, abgesehen von der Unzulässigkeit des Rechts¬
weges . verfehlt . Der erste Teil desselben sei nichts als ein umschriebenes Fest¬
stellungsbegehren , dessen rechtliche Voraussetzungen aber nicht zutreffen.

Für das Begehren , eine Schadloshaltung zu bezahlen , fehlt jeder Titel.
VII . Wenn aber dennoch ein Schadlosanspruch der Klägerin fzugebilligt

werden sollte , erhebe Beklagte dagegen folgende Einwendungen:
1 . Der klägerische Anspruch werde absorbiert , ja bei weitem überboten

durch den Gegenanspruch der Gemeinde Wien für die vom öffentlichen Gute
abgetretene Fläche . Diese Fläche sei heute noch nicht bücherlicher Bestand der
Parzelle 147 , das klägerische Haus stehe daher teilweise auf Gemeindegrund und
die Klägerin müßte daher der Beklagten eine Entschädigung bezahlen . Die
Vorbesitzerin habe zu Straßenzwecken abgetreten 90 79 m ?, dagegen als Bau-
arund gewonnen 45 91 nQ Wenn nun die Einheit beider Grundflächen gleich
bewertet würde , müßte sich der klägerische Anspruch auf 4485 X reduzieren.
Da sich aber der Wert des Straßengrundes zu dem des Baugrundes wie
3 : lO verhalte , so hätte Klägerin der Beklagten noch eine Aufzahlung zu leisten.

2 . Der exekutiven Versteigerung sei eine Bewertung des Grundes mit
50 X Per Quadratmeter zugrunde gelegt , während die Klägerin den Quadrat¬
meter mit 100 X , also viel zu hoch bewerte . Der Straßcngrund sei aber per
Quadratmeter mit höchstens 15 X zu bewerten , so daß sich schon hienach ein
Anspruch der Klägerin aus einen Mehrwert nicht ergebe.

Außer Streit wurde gestellt:
I . Beklagte wurde von der Anordnung der Versteigerung verständigt.
II . Die zu Straßenzwecken abgetrennte Grundfläche war früher Baugrund.
Das Beweisverfahren ergab folgendes : ^ ^
I . Zwangsversteigerungsakt des Bezirksgerichtes Döbling X 345/07.
1. O .-Nr . 1. Die Feilbietungsbedingungen enthalten den Schätzwert der

Liegenschaft per . . 189 .000 X
den des radizierten Wirtsgewerbes per. - 12 .000 „

zusammen per . 20X000 X.
Sie find von der Klägerin unterfertigt.
2 . Nr . 6 Protokoll vom 28 . November 1907 , worin den Schätzleuten

das Ausmaß der Parzelle l47 mit 658 m - Bauarea bekanntgegeben und ihnen
behufs Einsichtnahme in die Baupläne eine Frist zur Ausarbeitung des
Schätzungsgulachtens erteilt werde.

3. O .-Nr . 7 Schätzungsoperat , wonach der Schätzung mit Rücksicht auf
die Abtretung der Grundteile zu Straßenzwecken nur mehr eine Grundfläche
von 597 ,i? zugrunde gelegt und der in die Feilbietungsbedingnisse eingesetzte
Schätzwert ermittelt wurde , und zwar bezüglich des Grundwertes unter Be¬
wertung von 50 X per Quadratmeter . ,

4 . O .-Nr . 13 , Versteigerungs -Edikt vom 9 . Jänner 1908 , wonach die
Versteigerungsbedingungen genehmigt und obiger Schätzwert zugrunde gelegt
wurde.

5 . Or .-Nr . 36 , Versteigerungs -Protokoll vom 24 . Februar 1908 , wonach
die Versteigerungsbedingnisse auszugsweise verlesen und die Realität von der
Klägerin um 170 .000 X erstanden und ihr der Zuschlag erteilt wurde.

6 . O .-Nr . 37 , Beschluß vom 24 . Februar 1908 mit Erteilung des Zu¬
schlages an die Klägerin aus Grund der gerichtlich festgesetzten und von ihr
unterschriebenen Feilbietungsbedingungen.

7 . O .-Nr . 59 , Beschluß vom 21 . Mai 1908 , womit dem Grundbuchs
amte die Einverleibung des mit dem Zuschläge erworbenen Eigentums der
Klägerin an der Liegenschaft , Einl .-Z . 567 Grundbuch Nußdorf , aufgetragen
wurde.

II . AuS dem Bauakte des magistratischen Bezirksamtes XIX.
1. Dekret vom 15 . März 1907 , Z . 59/07 , betreffend Baulinienbestimmung,

wonach zum Straßengrund eine Fläche von 9079 w - abzutreten und zur
Bauarea vom Straßengrund eine solche von 4591 m - einzubeziehen ist.

2. Dekret vom 9. Mai 1907 , Z . 7470/07 , womit über Ansuchen der
I . K. um Schätzung dieser Grundflächen eine von ihr zu leistende Aufzahlung
von 1000 X gemäß Z 9 Wr . B .-O . festgesetzt wurde (welche laut Bestätigung
der Wiener Hauptkassa vom 8 . Mai 1907 eingezahlt worden ist und auf Grund
Stadtrats -Beschluffes vom 2. Mai 1907 , Z . 5787/07 , die Baubewilligung auf
Grund dieses Übereinkommens erteilt wurde.

8. Aus dem Trennungsplan Nr . 2 L ergibt sich, daß zum Straßen-
gründe von der Parz . 147 die gelblafierten Grundteile Per 90 79 n^ abzu¬
treten , zur Bauarea dagegen vom Straßengrund die rotlasierten Grundflächen
per 45 -91 m ^ zu erwerben waren.

Entscheidungsgründe.

I . Unzulässigkeit des Rechtsweges:

Der Klagsanspruch geht aus Anerkennung des Eigentums an einer Teil-
fläche der in Einl .-Z . 567 , Grundbuch Nußdorf , inncliegenden Parz . 147 und
eventuell auf Ersatzleistung , hat also im a. b. G .-B . normierte Rechte zum
Gegenstand.

Daran wird auch dadurch nichts geändert , daß der Anspruch gegen die
Gemeinde Wien gerichtet ist, welche die streitgegenständliche Grundfläche als
Straßengrund in Anspruch nimmt . Denn wenn auch die Beklagte ihren An¬
spruch auf Grundabtretung auf die Wiener Bauordnung also ein Gesetz öffent¬
lich rechtlicher Natur zurückführt , so kann sie doch das Eigentum an einer
solchen Grundfläche wieder nur aus privairechtlichem Weg - erwerben , nämlich
durch Abtretung seitens des Grundeigentümers mittels Kauf , Tausch oder
Schenkung . Es handelt sich also um eine bürgerliche Rechtssache (vgl . Titel der
I . N ) und um eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit (vgl . Titel der Z .-P .-O .),
worüber die Gerichtsbarkeit nach 8 1 I N . den ordentlichen Gerichten zusteht
(vgl . Dr . Fr . v. Pierich:  Unzulässigkeit des Rechtsweges , Man ; 1912,
Seite 36 ff . und 66 ) .

Nach 8 11 Wr . B .-O . ist nur über die Frage , wie die Baulinie ge-
zogen , und welche Grundfläche abgetreten werden muß , der Rechtsweg aus¬
geschlossen.

Diese Frage ist aber nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreites.
Die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges war daher znrückzu-

weisen.

II . Zum Klageanspruche selbst :

1. Das Klagebegehren geht s ) auf Anerkennung des Eigentums der
Klägerin an der von der Beklagten als Straßengrund beanspruchten im Plane
Beilage .1 , Nr . 2 , gelblasierten Grundfläche und auf Ausschließung der Be¬
klagten von der Benützung dieser Fläche oder b) alternativ auf Bezahlung des
Wertes dieser Grundfläche per 9019 X . Die Klage ist daher nach dem ersten
Teile des Klagebcgchrens (a) eine Eigentumsklage nach 8 366 a . b. G . B.
nach dem zweiten Teile (b) eine auf Ersatzleistung.

Sie ist aber keine Feststellungsklage im Sinne des 8 228 Z .-P .-O .,
wenngleich implieite jede Eigentumsklage die Feststellung des Eigentums¬
rechtes mitenthält.

Es entfällt daher die Prüfung der prozessualen Voraussetzungen einer
Feststellungsklage.

2 . Beide Teile des Klagebegehrens haben aber zur Voraussetzung , daß
Klägerin die Erwerbung ihres Eigentums an der strittigen , gelblasierten
Grundfläche erweise.

Sie stützt nun diesen R -chtserwerb einzig und allein auf die Erstehung
der Liegenschaft Einl .-Z 567 , Grundbuch Nußdorf , im Zwangsversteigerungs¬
verfahren . ,

Nun ergibt sich aus dem Exekutionsakte X 345/07 de- k. k. Bezirks¬
gerichtes Döbling ganz klar , daß diese Liegenschaft nur mit jenem Grund-
ausmaße zur Versteigerung gelangt ist, wie es sich nach faktischer Durchführung
des von der Beklagten mit der Vorbesitzerin I . K. getroffenen Grundtausch¬
übereinkommens ergeben hat , also nach Einbeziehung einer Grundfläche von
45 -91 m ' aus dem Straßengrunde zur Bauarea und nach Abtretung eines
Teiles vom 90 79 m - von der Parz . 147 zum Straßengrunde.

Denn der Schätzung wurde laut des Schätzuugsoperates O .-Nr . 7 (viae
auch das Protokoll O .-Nr . 6) nicht das ursprüngliche Ausmaß der Parz . 147
per 658 w ,̂ sondern nur ein solches von 597 m^ zugrunde gelegt , die vor¬
erwähnte Grundtransaktion also bereits berücksichtigt.

Die zum Straßengrunde abgetretene , im Plane Beilage Nr . 2 , gelb¬
lasierte Grundfläche war also nicht mehe Gegenstand der Versteigerung , wurde
daher von der Klägerin auch nicht erworben.

Ausgeboten wurde nämlich , wie sich aus dem Bersteigerungsedikte
O .-Nr . 13 ergibt , die Realität Einl .-Z . 567 Grundbuch Nußdorf , nur unter
Zugrundelegung obiger Schätzung und der FeilbietuugSbedingnisse , in der so
ermittelte Schätzwert ausgenommen erscheint.

Auf derselben Grundlage erfolgte der Zuschlag an die Klägerin , wie sich
aus dem Beschlüsse vom 24 . Februar 1908 O .-Nr . 37 im Zusammenhänge
mit dem Versteigerung - Protokoll Or .-Nr . 36 und den von der Klägerin unter-
fertigten Feilbietungsbedingungen und den Bestimmungen des 8 133 E .-O.
ergibt.
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Die Einwendung der Klägerin , sie habe von dem Grundtauschübereinkommen
zwischen der Beklagten und der Vorbesitzerin I . K. im Zeitpunkte der Er¬
stehung der Liegenschaft keine Kenntnis gehabt , ist nicht stichhältig . Denn daS
Versteigerungsedikt war öffentlich kundgemacht , es stand ihr frei , in das
Schätzungsprokokoll Einsicht zu nehmen und sich zu vergewissern , in welchem
Umfange sie die Liegenschaft erstehe. Hat sie diese Vorsicht unterlassen , so hat
sie sich die Folgen selbst zuzuschreiben.

3 . Aber auch durch Einverleibung ihres Eigentumsrechtes auf die Liegen¬
schaft Einl .-Z . 567 , Grundbuch Nußdorf , hat Klägerin die strittige , gelblasierte
Grundfläche nicht mitcrworben , denn nach 8 237 E -O . kan» der Ersteher auch
nur um die bürgerliche Einverleibung seines mit dem Zuschläge erworbenen
Eigentumsrechtes an der vorliegenden Liegenschaft ansuchen und ist mit Be¬
schluß des k. k. Bezirksgerichtes Döbling vom 21 . Mai 1908 , E . 345/07/59
die Einverleibung auch nur in diesem Umfange zugunsten der Klägerin be¬
willigt worden.

Daran ändert auch der Umstand nichts , daß im Grundbuche die Ab¬
schreibung der strittigen Flächen derzeit noch nicht durchgeslihrt ist.

Jedenfalls kann sich die Klägerin diesen Mangel nicht zu Nutze machen
und daraus nicht Eigentumsrechte auf eine Grundfläche ableiten , die sie durch
die Versteigerung nicht erworben hat.

Denn ihr Rechtstitel ist der Zwangskauf , die grundbücherliche E,m
verleibung ist nur die zum vollen Rechtswertc an unbeweglichen Sachen nach
8 431 a . b. G . B . erforderliche Erwerbungsart (moäos ac>uirenäi 8 425
ä . b. G . B .). ^

Da nun die Klägerin die mchrerwähnte gelblasierte Grundfläche nicht
zum Eigentum erworben hat , und eine Beeinträchtigung ihres Eigentums¬
rechtes durch die Beklagte nur in Ansehung dieser Grundfläche behauptet , so
war das Klagebegehren abzuweisen.

Bei dieser Sach - und Rechtsklage war in eine Erörterung der werter
aufgeworfenen Fragen , ob Klägerin an das Tauschübercinkommen zwischen
der Vorbefitzerin und ter Beklagten gebunden sei, ob und inwieweit durch
diesen Tausch der Wert der Realität berührt wurde , und ob die Beklagte ihre
Rechte aus diesem Übereinkommen gemäß ß 170 , Z 5 E . O . vor der Ver¬
steigerung hätte geltend machen sollen und dergleichen nicht einzugehen

Die Entscheidung bezüglich der Prozeßkosten stützt sich auf 8 41 Z . P . O.

II.

Entscheidung des k. k. Oberlandesgerichtes in Wien . Abt . III,
vom 19 . Oktober 1912:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Das k. k. Oberlandesgericht in Wien als Berufungsgericht hat unter

drm Vorsitze des k. k. OberlandeSgerichtsrates Dr . Wagner,  im Beisein des
k. k. Hofrates Dr . Bloch und der k. k. Oberlandesgerichtsräte Dr . Fische r,
D . Warhanek  und Dr . Ko  sch in  als Richter in der Rechtssache
der A . B ., Hausbesitzerin in Wien , IX . Bezirk , Klägerin , vertreten durch
Dr . Adolf Flax,  Hof - und Gerichtsodvokatcn in Wien , wider die Gemeinde
Wien , Beklagte , vertreten durch Dr . Otto P e l l e ch, Hof - und Gerichts-
advokaten in Wien , wegen Anerkennung des Eigentumes eventuell Zahlung
von 9079 L , infolge Berufung der Klägerin gegen das Urteil des k. k. Laudes-
gerichtes in Zivilrechtssachen in Wien , vom 28 . Juni 1912 , Geschäfiszahl
Cg . VIII , 345/12/5 , aus Grund der mit beiden Parteien am 19. Oktober 1912
durchgeführten mündlichen Berufungsverhandlung zu Recht erkannt:

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.
Die Berufungswerberin ist schuldig , der Berufungsgegnerin die auf

108 L 45 ü bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen
bei Exekution zu bezahlen.

Entscheidungsgründe:

I . Der Verufnngssenat hatte sich zunächst mit der von amtswegen zu
beachtenden Frage der Unzulässigkeit des Rechtsweges zu beschäftigen , wenn
auch in dieser Richtung eine Beschwerde nicht vorliegt.

Das Berufungsgericht kam zur Überzeugung , daß die diesfällige Rechts¬
ansicht des Erstgerichtes vollkommen zutreffend ist. Denn cS handelt sich im
vorliegenden Falle nicht um die Fragen , wie die Baulinie des Hauses
XIX ., Nußdorferplatz 5, zu bestimmen war , noch auch, welche Grundfläche
behufs Bestimmung der Baulinie abzutreten war , sondern um die Frage , ob
die tatsächlich zwischen der Beklagten und der bücherlichen Vorbesitzerin , der
Klägerin , zustande gekommene Vereinbarung bezüglich der wechselseitigen Abtretung
von Grundflächen für die Klägerin bindend sei oder nicht . Für diese Frage
aber ist nach 8 11 , Absatz 2 Wr . B .-O . der Rechtsweg nicht ausgeschloffen.

II . Was nun die Berufung der Klägerin betrifft , so erblickt dieselbe eine
unrichtige rechtliche Beurteilung darin , daß das erstrichterliche Urteil angenommen
hat , Klägerin sei nicht Eigentümerin der strittigen Teilflächc geworden , wiewohl
nicht einmal die Beklagte diesen Standpunkt einnahm . In dieser Richtung
übersieht jedoch die Berufungswerberin , daß darin , daß die Beklagte von der
Klägerin eine intabulationsfähige Urkunde zu dem Zwecke verlangte , um in
den bücherlichen Besitz der strittigen Grundfläche zu gelangen , nicht die An¬
erkennung des Eigeiitumsrechtes der Klägerin gelegen sein kann , weil sonst der
Beklagten ein Rcchtsgrund fehlen würde , von der Klägerin eine Urkunde zu
verlangen , die sie zur Verbücherung ihres (der Beklagten ) Eigentumsrechtes
bedarf.

Die RechtSansicht der Klägerin aber , daß sie den gegenständlichen Grund¬
tausch zwischen der Beklagten und ihrer Vorbesitzerin für sich nicht gelten zu

lasten brauche , ist deshalb irrig , weil die Klägerin nicht einmal behauptet,
daß sie lediglich im Vertrauen auf das öffentliche Buch die fragliche Realität
erstanden habe . Daß dies nicht der Fall war , geht einerseits daraus hervor,
daß ihr das Schätzungs -Protokoll Vorgelegen ist, in welchem ausdrücklich bei
Schätzung dieser Realität aus das fragliche Tauschgeschäft in der Weise Rücksicht
genommen war , daß die von der Vorbesitzerin der Klägerin an die Gemeinde
Wien im Tauschwege abgetretene Grundfläche in die Schätzung nicht mit
einbezogen worden war . Klägerin mußte daher aus dem Inhalte des Schätzungs-

^ Protokolles G . Z . E . 345/7/7 des Bezirksgerichtes Döbling entnehmen , daß die
strittige Grundfläche nicht mitgeschätzt wurde und daher nicht Gegenstand der
Versteigerung bilden kann.

Es war ihre Sache , das Schätzungs -Protokoll einzusehen , umsomehr , als
ihr ja bekannt sein mußte , daß für den Gegenstand der Versteigerung nur der
Inhalt des Schätzungs -Protokolles maßgebend ist, auf welches ja auch in den
Versteigerungsbedingungen Bezug genommen wird . Das Versteigerungsedikt
enthält die Mitteilung , daß die auf die Liegenschaft sich beziehenden Urkunden,
zu denen auch das Schätzungs -Protokoll gehört , beim Ex -kutionsgericht - ein¬
gesehen werden können . (8 170 , Z . 3 Ex -kutionsordnung .) Diese Mitteilung
im Versteigerungsedikie b!, 345/7 O .-Nr . 13, ist vollkommen ausreichend , wenn
auch die eingeklammerte Spezifikation dieser Urkunde gestrichen ist, da es ja,
insbesondere für Kauflustige notorisch ist, daß zu diesen Urkunden das Schätzungs-
Protokoll gehört.

Übrigens ist gemäß 8 177 E .-O . beim Versteigerungstermine das
Schätzungs -Protokoll zur Einsicht aufzulegen und behauptet die Klägerin selbst
nicht, daß dieser gesetzlichen Bestimmung vorliegenden Falles nicht entsprochen
worden sei. Hätte also die Klägerin das Schätzungs -Protokoll nicht eingesehen,
so ist es ihr Verschulden , und kann sie sich, wenn der Grundbuchsstand mit
dem Schätzungs -Protokolle nicht übereinstimmt , auf ersteren , welcher , wie dar¬
getan , der Versteigerung nicht zugrunde gelegen ist, nicht berufen.

Aus dem Borcntwickelten folgt , daß es an einem Erwerbungsakte seitens
der Klägerin fehlt , dieselbe konnte durch die Versteigerung nicht etwas erwerben
was nicht Gegenstand der Versteigerung war . . . .

Aber auch abgesehen hievon , kann sich die Klägerin auch deshalb nicht
auf den Grundbuchsstand berufen , weil sie selbst nicht einmal behauptet , daß
sie die Grundbuchsmappe eingesehen bat , daß also für ihren Erwerb die
Konfiguration dieser Parzelle , so wie sie in der Grundbuchsmappe erscheint,
maßgebend war.

Aber selbst wenn sie die Grundbuchsmappe eingesehen hätte , so mußte
ihr bei Besichtigung der fraglichen Realität sofort , insbesondere aus der Lage
und aus der Baulinie des Versteigerungsobjcktes aufgefallen sein , daß die
Gestalt der Bauarea , aus welcher sich das Versteigerungsobjekt befindet , vnt
der Grundbuchsmappe nicht Lbereinstimmt und daß sie daher eine andere Bau¬
fläche im Versteigerungsterinine erwerben wird und daher auch erworben hat,
als dieselbe in der Grundbuchsmappe aufscheint . . . . . .

Es fehlt daher der Klägerin auch am guten Glauben , hinsichtlich des
von ihr behauptkten Erwerbes jener Anteile der Parz . 147 der Katastral¬
gemeinde Nußdorf , welche von ihrer Vorbesitzerin an die Gemeinde Wien ver¬
tauscht wurden , weil sie bezüglich derselben durch die von ihr nicht in Abrede
gestellte Autopsie , auch abgesehen vom Inhalte des Schätzungs -Protokolles,
entnehmen mußte , daß sie dieselben bei der gegenständlichen Versteigerung nicht
erwerben konnte und demnach nicht erworben hat . (Vergleiche auch Ent¬
scheidung des Obersten Gerichtshofes Glaser -Unger Nr . 14812 .) ^ . . .

Mit Unrecht beruft sich Berufungswerberin auch darauf , daß die
Einl .-Z . 567 als Ganzes in die V -rsteigerungsbedingungen ausgenommen
wurde , und als Ganzes ihr zugeschlagen wurde . Denn nicht um imtverkaufte
der Klägerin vorenthaltene Teile der Einl .-Z . 567 Grundbuch Nußdorf handelt
es sich, sondern um die Frage , in welcher Konfiguration , beziehungsweise in
welchem Ausmaße wurde vie Kat .-Parz . 147 von der Klägerin bei der Ver¬
steigerung erworben und diesfalls kommt , wie bereits vorhin dargetan , nicht
die Grundbuchsmappe , sondern das Schätzungs -Protokoll in Betracht , weil sa
eben, wie die Klägerin ganz gut wußte , nur das Gegenstand der Versteigerung
war , was im Schätzungs -Protokolle als Versteigcrungsobjekt auficheint.

Daran hindert auch der Umstand nichts , daß die Klägerin das Schätzungs-
Protokoll nicht cingesehen hat.

Es liegt daher keine Mangelhaftigkeit des Verfahrens vor , wenn em
Beweis darüber , daß die Klägerin das Schätzungs -Protokoll nie gelesen und
nie gekannt habe , abgelehnt wurde.

Der Berufung war daher in der Hauptsache nicht Folge zu geben.
Was die Beschwerde im Kostenpunkte anbelangt , so ist dieselbe gleichfalls

ungerechtfertigt.

III.

Entscheidungsgründe des k. k. Obersten Gerichtshofes zu
seiner Entscheidung vom 8 . Jänner 1913 , R . V . 1- 1172/12:

In Ansehung der von Amtswegen zu prüfenden Frage nach der Zu¬
lässigkeit des Rechtsweges für den vorliegenden Anspruch genügt es , auf die
vollkommen zutreffende Begründung des angefochtenen Urteiles in diesem Punkte
hinzuweisen.

Die weitläufigen Rcvisionsausführungen , durch welche der Revisionsgrund
der unrichtigen rechtlichen Beurteilung der Sache dargetan werden soll, sind
gänzlich verfehlt.

Nach 8 237 , Alinea 1 E .-O . erwirkt der Ersteher durch den Zuschlag
das Eigentum der versteigerten Liegenschaft, was nicht Gegenstand der Ver¬
steigerung war , daran kann er auch infolge des Zuschlages kein Eigentum

, erwerben.
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Mit Recht sind beide Untergerichte von der Anschauung ausgegangen,
daß die in den Streit verfangenen Grundflächen nicht Gegenstand der am >
24 . Februar 1908 vom k. k. Bezirksgerichte Döbling vorgenommenen Ver¬
steigerung der Realität Grundbuch Nußdorf , Einl .-Z . 567 , waren , weil sie bei
der Schätzung der zu versteigernden Liegenschaft ausgeschieden , also der
Schätzung nicht unterzogen worden waren.

Den diesbezüglichen durch die Revisionsführungen nicht widerlegten
Entscheidungsgründen der Untergerichte ist beizupflichten.

Da keiner der Ausnahmsfälle , in welchem die gerichtliche Schätzung
unterbleiben kann , vorlag , konnten die streitigen Grundflächen nach der
zwingenden Vorschrift des Z 140 E . O . nur nach vorausgegangener Schätzung
mitversteigert werden , dadurch , daß sie von der Schätzung ausgeschieden
wurden , waren sie auch von der Versteigerung ausgeschloffen.

Daß die bezeichnten Grundflächen nicht mitversteigert wurden und gar
nicht gerichtlich verkauft werden konnten , ergibt sich aber auch aus folgendem :

Zufolge der Dekrete des magistratischen Bezirksamtes für den XIX . Bezirk
in Wien , vom 21 . März 1907 , Z . 5971 (Baulinienbestimmung ) und vom
9. Mai 1907 , Z . 7470 (Baubewilligung ), deren Inhalt Gegenstand der erst¬
richterlichen Verhandlung war , und deren Rechtskraft außer Streit steht,
wurden die streitigen Grundflächen in eine öffentliche Straße , beziehungsweise
in einen öffentlichen Platz einbezogen , indem die Ausführung des Baues auf
der Realität Einl .-Z . 567 Grundbuch Döbling nur gegen Abtretung der jetzt
streitigen Grundflächen zu obigem Zweck bewilligt wurde.

Da der Bau , wie außer Streit steht, auf Grund obbezeichneter Bau¬
bewilligung schon vor der Zwangsversteigerung tatsächlich ausgeführt wurde,
sind die streitigen Flächen zufolge einer auf öffentlichen Rücksichten beruhenden,
daher gegen jedermann , also insbesondere auch gegen die Klägerin als Rechts¬
nachfolgerin der ursprünglichen Bauwerberin im Eigentume des erbauten
Hauses wirksamen Entscheidung einer Administrativbehörde auf Grund eines
öffentlich rechtlichen Titels schon vor der Zwangsversteigerung Teile eines
öffentlichen Weges geworden.

Zufolge dieser Eigenschaft sind sie zwar nicht als eine rso ertra
commercium anzusehen , wohl aber bedingt der Umstand , daß sie aus öffent¬
lichen Rücksichten dem allgemeinen Gebrauche erhalten bleiben müssen , daß sie
dem zwangsweisen gerichtlichen Verkaufe nicht unterlagen (vgl . Kranz -Pfaff
Bd . 1, Z 86 ), also von der Klägerin bei der Zwangsversteigerung nicht mit¬
erstanden werden konnten.

Zu einer Anmeldung nach Vorschrift des Z 170 , Z . 5 E . O ., war
hienach die beklagte Gemeinde nicht verpflichtet , denn aus dem Zusammenhalte
der gedachten Gesetzesstelle mit Z 37 E . O . ergibt sich, daß nur Rechte , welche
mit Klage geltend zu machen sind, also auf einem privatrechtlichen Titel
beruhen , angemeldet werden müssen.

Es entfällt nach dem Gesagten die Erörterung der weiteren in der
Revision behandelten Fragen , welche Bedeutung dem Schätzungsoperate für
die Versteigerung zukomme , ob Klägerin die Realität im Vertrauen auf das
Grundbuch und im guten Glanben erstanden habe , endlich ob Klägerin vor
der Versteigerung das Schätzungs -Protokoll eingesehen babe.

Diese Fragen sind für die rechtliche Beurteilung der Sache unent-
scheideud , es kann deshalb auch die Ablehnung darauf sich beziehender Beweis-
Anträge einen Mangel des Berufungsverfahrens im Sinne der Zahl 2 des
ß 503 Z . P . O ., nicht begründen.

Daß in dem Verlangen der Beklagten auf Ausstellung einer Urkunde
behufs Herstellung der Grundbuchsordnung nicht eine Anerkennung des Eigen¬
tumsrechtes der Klägerin liegt , hat oas Berufungsgericht vollkommen zutreffend
begründet , wenn die beklagte Gemeinde sich bestrebt , den Grundbuchsbestaud
mit den tatsächlichen das Eigentum der Klägerin an den streitigen Grund¬
flächen ausschließenden Verhältnissen in Übereinstimmung zu bringen , so steht
dies der Annahme einer Anerkennung des Eigentums der Klägerin auf Seite
der Beklagten geradezu entgegen.

Der Ausspruch über die Kosten des Revisionsverfahrens beruht auf den
W 41 und 50 Z . P . O.

Von dieser Entscheidung des k. k. Obersten Gerichtshofes vom 8. Jänner
IS13 , RV I 1172/12 , werden beide Teile verständigt.

s.
Perrsiousversicherung.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshoses vom
24 . Oktober 19,3 , Nr . 10602 (M . B . A. VI , 1800/14 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.
Senats -Präsidenten Dr . Freiherrn ». Schenk,  in Gegenwart der Räte
des k. k. Verwaltungsgerichtshofes Malnic,  Freiherrn v. Weiß , Dr.
Miczyüski und Dr . Pronza,  dann des Schriftführers k. k. Richters
Dr . Hatschek,  über die Beschwerde des A. 11. in Wien gegen die Entscheidung
des k. k. Ministeriums des Innern vom 26 . September 1912 , Z . 32879 , be¬
treffend die Pensionsversicherung des F . B ., nach der am 24 . Oktober 1913
durchgesührten öffentlichen mündlichen Verhandlung und zwar nach Anhörung
des Vortrages des Referenten sowie der Ausführungen des Dr . Brunno

Erhartt,  Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , als Vertreters der Be¬
schwerde , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde ausgesprochen , daß der in der
Gravier - und Etiketteanstalt des A. U. bedienstete F . B . der Pensions-
Versicherung unterliege . In der Begründung wurde angeführt , daß nach den
eigenen Angaben des Dienstgcbers F . B . fast ausschließlich mit Schreibarbeiten
beschäftigt sei und darunter auch mit der Ausfertigung von Frachtbriefen und
den sonstigen mit der Expedition der fertiggestellten Ware verbundenen Arbeiten.
Hierin sei eine spezifische Komptoirarbeit gelegen.

Ter Gerichtshof konnte gegenüber den Ausführungen der Beschwerde
nicht finden , daß die Entscheidung auf einem mangelhaften Verfahren oder
auf einer rechtlich unrichtigen Beurteilung des Tatbestandes beruhe . Die Tal-
bestandsannahme von welcher das Ministerium ausgegangen ist, stimmt mit
dem vom Beschwerdeführer am 21 . September 1910 gemachten Angaben
überein . Nach diesen Angabe » hat B . Abschriften der von den Parteien
bestellten Etiketten zu machen , die Expedition der fertiggestellten Etiketten zu
besorgen , die etwa erforderlichen Frachtbriefe auszufertigen , Abschriften der
Fakturen und Rechnungen für die Kunden zu machen . Außerdem besorgt er
das Aussuchen der für die Herstellung von Etiketten erforderlichen Metall¬
platten . Wenn das Ministerium auf Grund dieses Tatbestandes F . B . als
Komptoiristen qualifizierte , so konnte darin eine rechtsirrtümliche Auffassung
nicht erblickt werden . Denn das Ausfertigen von Fakturen und Rechnungen
für die Kunden ist zweifellos eins Komptoirarbeit und ebenso ist nach der Art
des Betriebes auch das Abschreiben der Etiketten und das Besorgen der
Expeditionen zu den Komptoirarbeiten zu rechnen . Auch das Aussuchen der
Metallplatten für die Aussertigung der Etiketten ist keine solche Arbeit , welche
den Bediensteten zu einem an der Waren -Erzmgung manuell beteiligten
gewerblichen Hilfsarbeiter stempeln würde . Übrigens hat ja auch der Beschwerde¬
führer in seinem schon erwähnten Protokolle ausdrücklich angeführt , daß B.
von ihm nicht mehr als Graveurgehilfe verwendet werde.

Aus diesen Erwägungen gelangte der Gerichtshof zur Abweisung der
Beschwerde.

Konseutierung gewerblicher Betriebsanlagen.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . Dezember

1913 , Z . I a-3080 , M . Abt . XVII , 81/14 (Normalienblätter des
Magistrates Nr . 6) :

Mit dem Erlasse des Ministeriums des Innern vom 19. März 1890
Z . 1840 (Statthalterei -Erlaß vom 6. April 1890 , Z . 19351 , Norm . Smlg.
Nr . 1555 ), ist auf die sanitären Übelstände aufmerksam gemacht worden , die
sich bei gewerblichen Betriebsanlagcn , in welchen wie z. B . bei Spiritus - und
Pottaschefabriken , Spiritusbrennereien , Zuckerraffinerien und dgl . organische
Stoffe zur Verarbeitung und große Mengen von Absallwässern zur Erzeugung
gelangen , ergeben können und die daher einen strengen und vorsichtigen Vor¬
gang der Gewerbebehörden bei der Konsentierung derartiger VetriebSanlagen
geboten erscheinen lassen . Die Gewerbebehörden I . Instanz wurden laut dieses
Ministerialerlasses dahin angewiesen , bei den Verhandlungen , welche die Zu¬
lässigkeit der Genehmigung von neuen , gewerblichen Betriebsanlagen der
erwähnten Art und des damit im Zusammenhänge stehenden wafferrechtlichen
Konsenses betreffen , die sich ergebenden , von Amis wegen wahrzunehmendeu
sanitären Rücksichten genauestens zu wahren.

Das Erfordernis einer gründlichen Erörterung der in Frage kommenden
öffentlichen Rücksichten im Verfahren über Projekte gewerblicher Betriebsanlagen
und die Notwendigkeit einer entsprechenden Bedachtnahme auf diese Rücksichten
bei der Entscheidung erscheint auch in den zusammenfaffenden Direktiven des
Normalerlasses des Handelsministeriums vom 14. Dezember 1906 , Z . 24061

! (Statthalterei -Erlaß vom 23 . Jänner 1907 , Z . I a-3537 or 1906 , Norm . Smlg.
Nr . 6443 ), betreffend das Verfahren bei Genehmigung gewerblicher Betriebs¬
anlagen , aufrecht erhalten.

In letzter Zeit hat sich der Fall ereignet , daß hinsichtlich des Projektes
der Errichtung einer Spiritusraffinerie seitens einer Gewerbebehörde 1. Instanz
unter Ausschaltung der für die Zulässigkeit der Anlage wesentlichen Frage
einer entsprechenden Beseitigung der Abfallwäffer abgesprochen und die gewerbe¬
behördliche Genehmigung erteilt worden ist.

Aus Anlaß dieses Falles werden über Erlaß des k. k. Handelsministeriums
vom 12 . Dezember 1913 , Z . 41661 , die Gewerbebehörden I . Instanz auf den
eingangs bezogenen Erlaß des Ministeriums des Innern aufmerksam gemacht
und angewiesen , bei der Behandlung von Gesuchen um die Genehmigung von
Betriebsanlagen der im Eingänge bezeichneten Art der gründlichen Erörterung
und Klarstellung der aus dem Gesichtspunkte öffentlich -r Interessen für die
Zulässigkeit der Anlage in Betracht kommenden Momente die größte Sorg¬
falt zuzuwenden und auf die hienach zu wahrenden sanitären und sonstigen
öffentlichen Rücksichten bei der Entscheidung im Rahmen der Direktiven des
zitierten Normal -Erlasses vom 14 . Dezember 1906 , Z . 24061 , entsprechend
Bedacht zu nehmen.
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1
Waldschaden -Ersatz -Tarif für das Gebiet der k k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien.

Gemäß Z 76 des Forstgesetzes vom 3. Dezember 1852, R.-G.-Bl. Nr. 250.
(Kundmachung des Wiener Magistrates vom 29. Dezember 1913, M. Abt. IX, 6236/13).

Holz

Holzsorten Holzarten

Maßeinheit

G § « -

I.

beste Sorte

3.

Preis per Maßeinheit

mittlere Sorte

1. 2. 3.
geringste Sorte

2. 3.

Wertklasse

II ü ! L KL l> I ii Ii I< ! ü L / b

10

II

12

13

Feuerholz
a) hartes

b) weiches

Bau - und Werkholz
a) hartes

Ah. Ak. Bi . Esch. Eich.
El . M . Ul. Wi Bo.

Bu . H.

Fi . Fö . Lii. Ta.

Er . Ha. Li. Pa . Wei.

Ah. Ak. Bi . Esch. Eich.
El . M . Ul. Wi. Bo.

d) weiches

Bu . H.

Fi - Ta.

Lü.

F».

Er .Li.Pa .Wei.Ha.Bi.

e) Stangen

Laub¬

holz

hart 1

weich ^

Nadelholz

km» —

— rm»

km- —

— > rin?

km- j -
— ^ rm»

km» , —
— rm»

km» —

— km?

— l rm» i

12 ! 40 ! 10

km?
Sch.

km»

— ^ rm»
— ! Sch

km» ^ —

— Sch . l

km» —

— km»

— rm

— ^ Sch

km»

— km»

— ! rm » ^
— Sch. s
km»

— km»

— rm» l

— Sch. >

Stück -

— Stück

Stück ^ —

— Stück

Stück

Stück

20 10

22 50

23 j 50

9

12
II

10
9

7

6

46

47

36

28

29

10

80

20
60

30

60

20

10

40

60

!, 8

7

11
10

8
7

5

5

22 90
>

22 80

23 80

18 00

32 .

33

25 40

42 .

43 20

33 10

25 l 80

27 ^ .

20 ^90

20 ' 50

21 I SO

16 80

30 -

31 .

23 90

20 ^50
21 50

16 80

18 ! .

19 ^ .

14 90

10

8
12

9

IO

8
6
6

38

39

50

40

50

70

30

60

60

8 , .
6 ^80

10 50

8 40

8 40

7 80

5 50

5 ! 20

34

20 35

30 10

24

25

19 80

18

19

1

1

1

I

1 ^

40

60

80

20

40

15 50

28 ^ .

29 .

22 ^40

18 ^80
19 ^80

15 ! 50

16 .

17 .

13 40

1 20
1 ! 35

. >70

. 85

1

I 15

20

10

20

10

10

27

22
23

18

17

18

14

26 .

27 ^ -

20 90

16 ! 40

17 ^40

13 70

14 SO

15 50

12 ^30

20

24 10

20 >50

21 j 70

17 ^ .

15 ^40

16 40

12 90

24 ! .

25 .

19 40

14 j .

15 ! .

7 50

5 30

10  .

6 60

7 ! 80

6 10

5 ^ .

4 ^40

11

13

SO

20
14 20

II 30

80

95

50

65

80

95

28

29 !

22

18

19

r» !

14

15

11 90

22  .
23 ! .

17 SO

12 ! .
13 .

10 40

9 60

10 60

8 ! 60

60

70

40

50

70

80

60

60

50

30

80

24 .

25 ^20

19 ^60
16 ^ -

20

21

16 40

10 I .
11

8 90

8 50

9 ! SO

80

40

50

30

40

60

70

4 60

3

6
4

5

4 ! 40

3 .

3 20

20  .
21 20

16 60

14 ! .

15 20

12 10

10 l 80

11 80

9 SO

18 .

19 .

14 SO

8 -

9 .

7 40

7
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Andere Forftprodukte; Löhne und Grundwerte
Fuhrwerk samt Knecht

pro Tag

S

Benennung
des

Forstproduktel

Maß¬
einheit

Preis per Maßeinheit

ohne Gewinnung kosten mit Gewinnungskosten
3.1. 2.

Wertklasse

L L ! b L k L ! d

>b - L

.S

T --

L

Pferde

zwei-
spSnnig

L

em-
spännig

L

Ochsen

zwei-
spännig

ir ! d

Wert l da
Hutweide

8^

Bonität

L L

Raff - und Klaubholz .

BUrtelholz . . . . / ^

Nadelholzreisg -, grün .

Faschinen . / ^
t v

Korbweiden.

Christbäume 1—2 m .
, 2 - 3 m .

Aststreu.
Bvdenstreu (Laub u . Nadel
Harze, Baumsäfte . .
Bucheln, Eicheln . .
Nadelholzzapfen m. Samen
Fichtenrinde . . . .
Eichenrinde . . . .
Waldgras.
Waldheu.
Torf.
Torfstreu.
Rasenstücke.
Erdbeeren.

Heikel- und Himbeeren
Preiselbeeren . . . .
Bausteine . . . .. . .
Bruchsteine.
Klaubsteine . .
Schotter .
Sand.

Erde und Lehm . . .
Schwämme . . . .

Bund
Bund
rm'

Stück
Stück

100 St.
Stück

rm'
rm'

kss-
dl.
dl.
iw'
rm'

k ? .
Ke¬
im'
rm'
iw'
l.
I.
!.

km'
rw'
rm'
rw'

kx.

20
16

50
40

60

80
40

12
6
4
2
4
4
1

50
16
14

40
30
50
50
50
50

50

50

80

1 .
- 12
. 12
3 .
. 30

20
1
1
2
1
1

40

60

26

' 20

! .
70
60
50
30
40

60

80

50

50

16
16

50
40
50
20
20

50
60

50

20 12 14 1000 800 600

Erläuterungen und Berechnuugsdate».
Holzsorten:

Feuerholz : Brenn -, Brand -, Kohl-, Rost- und Flammholz.
Bau - und Werkholz: Stamm -, Rund - und Klotzholz, Nutzholz, Zeugholz,

Maschinenholz rc.
Holzarten:

harte (h) : Ah. — Ahorn, Ak. — Akazie, Bi . — Birke, Bu . — Rothbuche,
Ei . — Eibe, Eich. — Eiche, El . — Elzbeere, Esch. — Esche, H. — Hainbuche,
M . — Mehlbeerbauw , Ul. — Ulme, Vo. Vogelbeerboum, Wi. — Wildobst;

weiche (wi : Er . — Erle , Fi . — Fichte, Fö . — Föhre, Ha. ^ Hasel,
Lä. — Lärche, Li. — Linde, Pa . — Pappel , Ta . — Tanne , Wei. --- Weide.

diö . Bei den Preisen der Raummeter wurden die Heller auf Zehner
abgerundet.

Maßeinheiten.

kw' — Festkubikmeter, rm ' — Raumkubikmeter, Sch . — Schichtnutz¬
holz rw ' . dl . — Hektoliter, I. — Liter, kss. - -- Kilogramm , da. — Hektar.

Festgehalt der 8
1 rm' bester

Feuerholz:

aummaße und Aufarbeitungskosten.
Sorte , hart , enthält 0 75 km' ^ .

„ weich, „ 0-75 „ Aufarbe .tung
mittlerer „ hart , „ 0-65 „ p°r rw ' durch.

„ „ weich, „ 0 70 „ schN'tUtch
geringster hart. „ 0-50 „ hart . . . d

Schicht- „ „ „ „ weich, „ 0'60 „ weich. . . d
Nutzholz: 1 rw' . 075 „

Bau - und Werkholz: Fällen , Ausästen, Ablängen per km' durchschnittlich
hart . d , weich. d.

bester Sorte . d
mittlerer Sorte . d
geringer Sorte . k

Stangen -
Aufarbeitung per Stückäck̂
Mittlere Traglasten . Männer . rm ' .

Weiber . rm ' .
Kinder . rw ' .

Zum Feuerholz gehört alles Holz, welches nicht als Bau - und Werkholz
zu verwerten ist.
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Sortierung.

Feuerholz : Beste Sorte , Rundholzstücke , beziehungsweise daraus gespaltene
Scheiter , mit mehr als 14 cm Durchmesser am schwächeren
Ende.

Mittlere Sorte , Rundholzstücke , beziehungsweise daraus gespaltene
Scheiter , mit 7 bis 14 cm Durchmesser am schwächeren Ende.

Geringste Sorte , Rundholzstücke , beziehungsweise daraus ge¬
spaltene Scheiter , bis 7 cm Durchmesser am schwächeren Ende.

Bei anbrüchigem Holze der besten und mittleren Sorte ist die
nächst niedere Sorte zu nehmen.

Bau - und Wcrkholz:  Beste Sorte , Stämme oder Stammteile , beziehungs¬
weise daraus gespaltene Scheiter , mit mehr als
45 cm Durchmesser am Stocke oder stärkeren
End «.

Mittlere Sorte , Stämme oder Stammteile , be¬
ziehungsweise daraus gespaltene Scheiter , mit
31 bis 45 cm Durchmesser am Stocke oder
stärkeren Ende.

Geringste Sorte , Stämme oder Stammteile , be¬
ziehungsweise daraus gespaltene Scheiter , mit
16 bis 30 cm Durchmesser am Stocke oder
stärkeren Ende.

Stangen , beste Sorte , mit 11 bis 15 cm Durchmesser am Stocke oder
stärkeren Ende.

Stangen , mittlere Sorte , mit 6 bis 10 cm Durchmesser am Stocke oder
stärkeren Ende.

Stangen , geringster Sorte , bis 5 cm Durchmesser am Stocke oder
stärkeren Ende.

Diese Sortierung gilt für gesundes Holz , geringe Schadhaftigkeit bei
sonstiger Tauglichkeit bedingt bei der besten und mittleren Sorte die Einreihung
in die nächst niedere Sorte.

Einteilung der Wertklassen.
I Klasse : Gute Absatzverhältniffe sowie leichte Bringung und Lieferung.
II . Klaffe.  Mittlere Absatz-, Bringungs - und Lieferungsverhältniffe.
III . Klasse : Schlechte Absatzverhältniffe sowie schwierige Bringung und

Lieferung.
Der Berechnung de- Schadenersatzes ist nach Maßgabe der lokalen Ver¬

hältnisse eine dieser Wertklaffen zugrunde zu legen und deren Wahl in der
Anzeige zu begründen.

Die Beschädigten oder deren Forstbediensteten haben die Art und Weise
sowie die Größe der Beschädigung nach den in der Beilage O des Forst-
G esetzes enthaltenen Grundsätzen zu beurteilen und die zur Schadenberechnung
erforderlichen Daten in ihren Anzeigen detailliert und genau anzugeben.

Die Angaben des Aufsicht - personales sind von dem ihm Vorgesetzten
Forstbeamten zu bestätigen oder zu berichtigen.

Dieser Waldschadenersatz -Tarif ist künftighin den Berechnungen von
Waldschäden (ZZ 72 bis 76 des Forst -Gesetzes) zugrunde zu legen und tritt
mit 1 . Jänner 1914 in Wirksamkeit.

5 .

Eheverkündigungen an den kirchlich aufgehobenen
Feiertagen.

Mit dem Rund -Erlasse der k. k. n.-ö. Statthalterei vom
13 . Dezember 1913 , Z . 111-1707/2 (M . Abt . XVI . 17508/1913)
wurde dem Magistrate nachstehende , an die Ordinariate in Wien
und St . Pölten ergangene Vorschrift *) zur Kenntnis gebracht
/Normalienblätter des Magistrates Nr . 5) :

Das Ministerium für Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom
29 . November 1913 , Z . 2539/K . U, M ., aus die Anfrage , ob Eheverkündigungen
an jenen Feiertagen , für welche das Gebot der Feiertagsheiligung zufolge des
Uotu proprio „ Svprsmi visrixliuas " in Wegfall gekommen ist, mit Giltig¬
keit vorgenommen werden können , nach gepflogenem Einvernehmen mit dem
Justizministerium und dem Ministerium des Innern Folgendes eröffnet :

Durch 8 71 q. b. G . B . wird gefordert , daß das Aufgebot an drei
Sonn - oder Festtagen an die „ gewöhnliche Kirchenversammlung " gerichtet werde.

Es könnte nun mit Recht der Zweifel erhoben werden , ob an den Feier¬
tagen , für die eine Gewissenspflicht zum Kirchenbesuche nicht mehr besteht, eine
gewöhnliche Kirchenversammlung , das heißt die Versammlung des Volkes in jener
größeren Menge und in jener alle gesellschaftlichen Schichten desselben umfassenden

Zusammensetzung zustande kommt , wie sie durch die berufene Gesetzesbestimmung
verlangt wird . Die Frage , ob eine Ehe , die nur an solchen Feiertagen auf-
geboten wurde , giltig sei, müßte im einzelnen Falle von den Gerichten ent¬
schieden werden . Um der Gefahr der Ungiltigkeitserklärung derartiger Ehen
vorzubeugen , erschiene es daher zweckmäßiger , di«Vornahme von Eheverkündigungen
an solchen Feiertagen ganz zu unterlassen , zumal die Verkündigung , wenn sie
auch zugleich ein unerläßliches Formalerfordernis ist, doch in erster Linie eine
Vorsichtsmaßregel zur Verhütung ungiltiger Ehen ist.

«.
Gift -Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den XVIII . Bezirk
vom 7. Jänner 1914 , M . B . A . XVIII , 1754/11/13 , an Herrn
Karl Brand,  Wien , XVIII . , Währingerstraße 98:

Das magistratische Bezirksamt für den XVIII . Bezirk findet Ihnen die
angesuchte Konzession zum Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen Ver¬
wendung bestimmten Stoffen (Präparaten ), insofern dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist , und zum Verkaufe künstlicher Mineralwässer im
Standorte XVIII ., Währingerstraße 98 , zu erteilen.

Diese Konzession wurde im h. a . Gewerberegister unter der Zahl2172/ !r XVIII
eingetragen.

7 .

Ttrasamtshaudlungeu , Jnstruieruug der Gnaden¬
gesuche.

Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Appel vom 9. Jänner
1914 , M . D . 108 (Normatienblätter des Magistrates Nr . 2) :

Die k. k. n .-L. Statthalterei hat unter dem 2. Jänner 1914 zur Z . VI -2784/13
folgendes anher eröffnet:

„Anläßlich eines konkreten Falles hat das k. k. Ministerium deS Jnnem
angeordnet , daß in Hinkunft allen  Vorlageberichteu betreffend Gesuche um
gnadenweise Herabsetzung oder Nachsicht verhängter Strafen stets ein Ver¬
zeichnis  über die Vorstrafen des betreffenden Gnadenwerbers angeschloffen
werde , in welchem auch ersichtlich zu machen ist , welche Strafen bereits voll¬
zogen sind.

Die unterstehenden Abteilungen und Ämter wollen hievon unverzüglich
behufs genauester Darnachachtung in Kenntnis gesetzt werden ".

Hievon setze ich die in Betracht kommenden Ämter zur Darnachachtung in
Kenntnis.

8 .

Zulassung des Sicherheits -Ausbewahruugs - und Meß¬
apparates „ Universal " der Firma A . «v M . Rindl

in Tesche « .

Erlaß des Wiener Magistrates vom 9. Jänner 1914,
M . Abt . IV . 2360/13:

Auf Grund der vom Stadtbruamte und vom Kommando der städtischen
Feuerwehr abgegebenen Gutachten wird gegen die Verwendung der von der
Firma Brüder A . öd M . Rin d l in Teschen mit der Bezeichnung „ Sicher-
heits -Ausbewahrungs - und Meßapparat Universal " in den Handel gebrachten
patentierten Abfül >- und Verkaufsapparate für brennbare , nicht explosible
Flüssigkeiten , wie Petroleum , Spiritus und für explosible Flüssigkeiten , insbe¬
sondere für Benzin , nach den vorgelegten Zeichnungen und Beschreibungen vom
feuer - und sicherheitspolizeilichen Standpunkte unter folgenden Bedingungen
keine Einwendung erhoben:

1. Bei Ausstellung der Apparate in Verkaufs -, Geschäfts - und Betriebs¬
räumen und hinsichtlich der einzulagernden Menge der brennbaren und explo¬
siblen Flüssigkeiten sind die Vorschriften der Ministerial -Verordnung vom
23 . Jänner 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 12, genau einzuhalten.

2 . Bei Aufstellung im Freien sind die Apparate gegen den Einfluß des
Sonnenlichtes zu schützen.

3 . In jedem einzelnen Falle ist beim zuständigen magistratischen Bezirks¬
amte um die Bewilligung zur Ausstellung der Apparate anzusuchen.

4 . Für den Fall , daß mit diesen Apparaten ungünstige Erfahrungen gemacht
werden sollten , behält sich der Magistrat die Stellung weiterer Bedingungen,
allenfalls auch die Zurücknahme dieser Zulaffungserklärung vor.»1 K I. »,-ö, Stotthalterei -Erlaß vom IS. XII - ISIS, Z, III -I707/2.
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4 » .

Bekämpfung des Mädchenhandels in Ägypten.
Rund -Erlaß der k k. n -ö. Statthalterei vom 16 . Jänner

1914 , Z . VIiu -40 (M . D . 384 ) :
Das k u . k. Konsujpt in Kairo ist in zahlreichen Fällen genötigt gewesen,

minderjährige und größtenteils aus Böhmen , Dalmatien oder dem Küstenlande
stammende Mädchen , die in Kairo Erwerb gesucht hatten und dort dem Mädchen¬
handel anheimgefallen waren , in ihre Heimat zurückzusenden.

Zufolge Erlasses des Ministeriums des Innern vom 29 . Dezember 1913,
. 13423 , werden mit Beziehung auf die h. a . Erlässe vom 3. Juli 1905,
. VH -3865 , vom 24 . Juli 1908 , Z . VII -4301 und vom 28 . August 1913,
. VII u - 1804/3 , die mit der Paßausfertigung befaßten Behörden aufgesordert,

bei Bewerbungen von Frauenspersonen , die als Opfer des Mädchenhandels in
Betracht kommen könnten,um ein Reisedokument nach Ägypten vom k. u k. Konsulate
in Kairo , unter gleichzeitiger Verständigung der bei der Wiener Polizei -Direktion
bestehenden Zentralstelle , Erkundigungen über die der Bewerberin angebotenen
oder von ihr gewärtigten Erwerbsgelegenheit einzuholen . Die Bewerberinnen
und ihre gesetzlichen Vertreter sind auf das eindringlichste über die Gefahren
auszuklären , die der Antritt der Reise vor Erlangung einer befriedigenden Aus¬
kunft nach sich zieht.

1«
Schaffung einer einheitlichen Bezeichnung für die

Länderkasfen.
Kundmachung des Finanzministeriums vom 19 . Jänner 1914,

R .-G .-Bl . Nr . 10:
Auf Grund Allerhöchster Entschließung vom 8 . Jänner 1914 wird die

Unterscheidung von „ Landes -Hauptkassen " , „ Finanz -Landeskasfen " und „ Landes-
Zahlamtern " ausgelassen.

Diese Kassen haben in Hinkunft die einheitliche Bezeichnung . Finanz-
Landeskassen " zu führen,

In der Bezeichnung der Filial -Landeskassa in Krakau tritt eine Änderung
nicht ein.

II
Regelung des Fuhrwerksverkehres in der Biriotgasfe

und in der Rufgasfe im IN .. Bezirke
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 29 . Jänner

1914 , M . Abt . IV , 6117/13:
Auf Grund der W 46 (Ziffer 3) und 100 des Gesetzes vom 24 . März

1900 , L.-G . u . V .-Bl . 17 , wird dem Schwerfuhrwerke die Einfahrt in die
Diriotgasse im IX . Bezirke in der Richtung von der Nußdorferstraße gegen die
Liechtensteinstraße und dem Fuhrwerke jeder Art die Durchfahrt durch die Ruf¬
gaffe im IX . Bezirke in derselben Richtung verboten.

Übertretungen dieses Verbotes werden im Sinne der ZZ 100 und 101
des oben genannten Gesetzes mit Geld bis zu 400 X oder mit Arrest bis zu
14 Tagen bestraft.

IS.

Feuer und explofionSsichere Lagerung feuergefähr
licher Flüssigkeiten nach System „Lange Ruppel ".

Erlaß des Wiener Magistrates vom 30 . Jänner 1914,
M . A. IV , 6640/13:

Auf Grund der vom Stadtbauamte und vom Kommando der städtischen
Feuerwehr abgegebenen Gutachten wird gegen die Anwendung des von der
Firma Julius Pinlsch  in Wien , XI ., Nemelkagasse 9, in den Verkehr ge¬
brachten Verfahrens , Benzin oder ähnliche mit Wasser nicht verdünnbare
Flüssigkeiten , die explosible Dämpfe entwickeln , wie Ligroin , Benzol , Gasöl,
Gasolin und Rohöl , in der aus der mitsolgenden Beschreibung und Zeichnung
ersichtlichen Weise nach dem System Lange -Ruppel zu lagern und umzufüllen,
vom feuer - und sicherhcitspolizeilichen Standpunkte unter folgenden Be¬
dingungen kein grundsätzlicher Anstand erhoben:

1. Das Lagergefäß und das Sperrflüffigkeitsgefäß sind in einer aus¬
betonierten oder gemauerten Grube derart zu lagern und zu verankern , daß
ein Senken der Gefäße und damit «ine Lockerung der Verbindungsstücke der in
die Gesäße mündenden Leitungen , sowie ein Umkippen der Gefäße sicher
hintangehalten ist.

2 . Der Zwischenraum zwischen den Gefäßen einerseits und zwischen den
Gefäßen und Wandungen der Grube anderseits muß mindestens 20 em
betragen.

Dieser Zwischenraum ist mit Sand oder Asche (Kohlenlösche ) aus¬
zufüllen . .

3 . Über den Gefäßen ist eine Sandbeschüttung von wenigstens 60 citr
Stärke anzubringen.

4 . Die Grube darf mit dem Haus - , beziehungsweise Straßenkanal in
keine Verbindung gebracht werden.

5 . Die Gefäße dürfen nur aus Kesselblech (Schmiedeeisen ) und die
Rohrleitungen aus Schmiedeeisen oder schmiedbarem Eisen hergestellt werden
und sind zum Schutze gegen Rosten außen und innen gut zu verzinken . Die
Gefäße und Leitungen sind vor ihrem Einbau in Bezug auf ihre Dichtheit
und Widerstandsfähigkeit mittels Wasser auf einen Druck von 3 Ätm . zu
prüfen.

6 . Die Leitungen sind mindestens 60 em tief unter der Erde oder im
Mauerwerk frostsicher derart zu verlegen , daß sie bei Undichtwerden oder Bruch
leicht bloßgelegt werden können.

7. Die Verbindung der Rohrstücke darf nur durch Verschraubung
mittels Muffen und Verlöten derselben stattfinden . Ein Verlöten allein ist
unstatthaft.

8 . Das Entlüftungsrohr (11), die Druckausgleichsleitung (9), das Ent¬
lüftungsrohr für den Überlauf ( 12) , sowie das Rohr für den Jnhaltsanzeiger
müssen mit ihrem obersten Ende mindestens 2 5 m über dem Erdboden aus-
münden und müssen diese Enden mindestens Im von der nächstgelegenen
Fenster - oder Türöffnung entfernt sein.

9 . Die Rohre sind entsprechend gegen Einwurf brennender Gegenstände
zu sichern und dürfen mit Ausnahme des Jnhaltsanzeigers im Lichten keinen
größeren Durchmesser als 6 em besitzen.

10 . Das Abfüllen von Benzin aus den Fässern darf nur mittels
eines Stechhcbers , der gasdicht in das Benzinfaß eingefügt wird , erfolgen.

11 . Flügelpumpe , Zapfventil , Schauglas und Umschaltventilhebel sind
stets unter Verschluß zu halten.

12 . Unter der Zapfstelle ist ein Tropfgefäß zur Aufnahme der über¬
rinnenden Flüssigkeit aufzustcllen.

13 . Um ein Gefrieren des Wassers zu verhindern , ist demselben eine
entsprechende Menge Glyzerin oder eines neutralen Salzes , welches das
Einfrieren des Wassers verhindert , aber die Gefäß - und Rohrwandungen nicht
angreift , beizumischen.

14 . Alljährlich ist wenigstens einmal das als Sperrflüssigkeit dienende
Wasser zu erneuern , wobei die ganze Anlage entleert werden muß.

15 . Das den Behältern entnommene alte Wasser darf erst nach gründ¬
licher Reinigung von den in demselben enthaltenen feuergefährlichen Stoffen
in den Kanal gegossen werden.

16 . Um die Bewilligung zur Einlagerung der in Frage kommenden
Flüssigkeiten nach dem System Lange -Ruppel ist in jedem einzelnen Falle,
wenn es sich »m einen gewerblichen Betrieb handelt , bei der Gewerbebehörde,
sonst bei dem berufenen magistratischen Bezirksamte als Ortspolizeibehörde
anzusuchen.

17. Für den Fall , als mit diesem Verfahren ungünstige Erfahrungen
gemacht werden sollten , behält sich der Magistrat die Stellung weiterer Be¬
dingungen , allenfalls auch die Zurücknahme dieser Zulafsungserklärung vor.

Hiedurch wird der Anwendung der Bestimmungen der Ministerial-
Berordnung vom 23 . Jänner 1901 , R .-G .-Bl . Rr . 12, betreffend den
Verkehr mit Mineralölen in jedem einzelnen Falle in keiner Weise vor¬
gegriffen.

ll. Normativbestimmungen.
Magistrat:

i»
Wirkungskreis der Gemeinde bei Eintragung von

Lehrverträgen.
ErlaßdesMagistrats -Direktors Karl Appel  vom8 . Jänner

1914 , M . Abt . XVIl , 3235/13 (Normalienblätter des Magistrates
Nr . 3) :

Der Normalerlaß der Magistrats -Direktion vom 8 . April 1905 , M . Abt.
XVII -15I8/05 , Norm . Bl . Nr . 32/05 , Mag . Vrdg . Bl . sx 1905 Seite 33
erklärt , daß die Eintragung von Lehrverträgen in das gemäß Z 99 Gew.
Ordg . zu sührende Protokollbuch durch die magistratischen Bezirksämter im
selbstständigen Wirkungskreise der Gemeinde zu erfolgen hat ; auch der Normal¬
erlaß vom 23 . Jänner 1913 , M . Abt . XVII -1021541 ', Norm . Bl . 8/13,
Mag . Vrdg . Bl . er 1913 Seite 15 geht von dieser Ansicht aus.

Nun hat in einem einzelnen Falle ein magistratisches Bezirksamt die
Eintragung eines Lehrvertrages — es handelte sich um einen Kontor -Praktikanten
in einem fabriksmäßigen Betriebe — mit der Begründung abgelehnt , daß das
nach 8 97 Gew . Ordg . aufgestellte Erfordernis der Verwendung zur praktischen
Erlernung des Gewerbes nicht zutreffe , da der Kontor -Praktikant das fabriks¬
mäßige Gewerbe zu erlernen nicht in der Lage sei.
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Hiegegen wurde der Rechtszug an die k. k. n .-ö. Statthalterei offen
gelaffen.

Die k. k. n . ö. Statthalterei und das k. k. Handelsministerium haben
über die bezüglichen Rekurse des Gewerbeinhabers diese Entscheidung bestätigt,
der k. k. Verwaltungsgerichtshof die Beschwerde gegen die Ministerialentscheidung
als unbegründet abgewiesen . (Erk . des B . G . H. vom 2 . IV . 1913 , Nr 3493
Budw . 9513 A,.

Hieraus ergibt sich, daß sowohl die k, k. Statthalterei und das k. k.
Handelsministerium , wie auch der k. k. Berwaltungsgerichtshof von der An¬
schauung ausgingen , daß die Amtshandlung des Bezirksamtes nicht im selbst¬
ständigen Wirkungskreise der Gemeinde erfolgt ist, da in diesem Falle die
Oberbehörden eine Entscheidung in merito hätten ablehnen , der k. k. Ber¬
waltungsgerichtshof eine trotzdem erfolgte meritorische Entscheidung derselben
aber wegen mangelnder Kompetenz hätte beheben müssen.

Da es sich aber , weil die Eintragung der Lehrverträge in den Ztz 14
und 99 der Gew . Ord . der Gemeinde schlechthin zugewiesen ist, um
keine Amtshandlung des Bezirksamtes als pol . Behörde I . Instanz handeln
konnte , w erden solcher eingangs erwähnten zwei Normalerlässe dahin richtiggestellt , -
daß die Elntragung die Verträge in das hiefür bestimmte Protokollbuch im
übertragenen Wirkungskreise der Gemeinde zu erfolgen hat.

(Z 49 Wiener Gemeindestatut u . Art . VI des Ges . vom 5./II1 . 1862
R . G . Bl . Nr . 18 .)

14 .
Schaffung einer statische» Fachabteilnug im Stadt

bauamte.
Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Appel  vom 20 . Jänner

1914 , M . D . 60/14 (Normalienblätter des Magistrates Nr . 7) :
Der Herr Bürgermeister hat sich zufolge Entschließung vom 18 . Jänner

1914 , Pr .-Z . 1013 , bestimmt gefunden , die Schaffung einer dem Studien¬
bureau des Stadtbauamtes anzuglicdernden statischen Fachabteilung mit dem
nachbezeichneten Wirkungskreise zu genehmigen:

Mitwirkung  bei der Berechnung bezw. Überprüfung  und
Kontrolle der Berechnung von größeren  und insbesonders neuartigen
Trag - und Bauwerken , welche entweder seitens der Gemeinde selbst durch¬
geführt oder von derselben als Baubehörde beurteilt werden ; Teil¬
nahme  an der Überwachung von Bauten , soweit baustatische  Momente
in Betracht kommen ; Studium der Fortschritte  aus dem Gebiete der Bau¬
mat erialie  nkunde , der Festigkeitslehre und der Baustatik  mit besonderer
Berücksichtigung der Verwendungsmöglichkeit  des Studienmateriales zur
stetigen Verbesserung der Systeme der bei den Bauten der Gemeinde Wien
zur Anwendung gelangenden Tragwerke , sowie zur Kontrolle  der seiiens
privater Bauführungen  auszuführenden Baukonstruktioncn;  Be¬
arbeitung der auf die Zulassung oder Anwendung neuer Tragkonstruktionen
bezughabenden Dienststücke.

15.
Verwahrung von Drncksorten und Stampiglien.

Erlaß des Magistrats Direktors Karl Appel  vom 28 . Jänner
1914 , M . D . 481 (Normalienblätter des Magistrates Nr . 8) ;

Anläßlich eines speziellen Falles wird verfügt , daß Drucksorten , die der
Ausstellungvon Zeugnissen oder Bestätigungen , der Ausfertigung von Legitimationen,
der Zuerkennung von Berechtigungen , der Anweisung von Zahlungen oder
ähnlichen Zwecken dienen , derart zu verwahren sind , daß Unberufene nicht in
ihren Besitz gelangen können.

Weiters mache ich darauf aufmerksam , daß die städtischen Angestellten
dafür verantwortlich sind , daß die ihnen anvertrauten Amtsstempcl nicht miß-
bräuchlich verwendet , nicht ihrer Gewahrsam - entzogen werden und nicht in
Verlust geraten.

Anhang.
Wiener Stadtbibliothek.

Verzeichnis der Neuerwerbungen aus dem Gebiete der Rechts-
nnd Staatswissenschaft

im IV . Vierteljahre 1913.

Rechts - und Berwaltuugs Angelegenheiten im allgemeinen.

Rechtspflege , Verfassung und Verwaltung im
allgemeinen.

Aller Rudolf . WasserrechtSgesetze . Manz , Wien , I . Bd . 1913 — 4 58633.
Bartsch . Das österr . allgemeine Grundgesetz in seiner praktischen Anwendung.

Bon Dr . — . 5 . Ausl . Manz , Wien , 1914 . - 4 58807.

Bartsch , Dr . Robert . Das Kraflfahrzeuggesetz v. 9 . Aug . 1908 . Manz , Wien,
1913 . — 4 58487.

Bousek Edmund , Dr . Verfahren der Bezirksgerichte zur grungbücherlichen
Durchführung der durch öff. Weg - und Wasserbau -Anlagen herbeigeführten
Besitzveränderungen . 2 . Aust . Manz , Wien , 1913 . — 4 58495.

Codex . — aiiwentarius austrisens . Das österr . Nahrungsmittelbuch . Hof - u.
Staatsdruckerei , Wien , 1912 . — 4 58599.

Cocster Robert , Dr . Verwaltung und Demokratie in den Staaten von Nord¬
amerika . Duncker L Humblot , München und Leipzig , 1913 . — 4 58657.

Eminowicz Alex., R . v. Handbuch des staatlichen LieferungswesenS . Manz,
Wien , 1913 . — 4 58471.

Entwurf . — des Finanzgesetzes f. d. i. Rcichsratc vertr . Königr . und Länder
pro 1914 . - L 2750.

Entwurf . — eines preußischen Wohnungsgesetzes nebst Begründung . M . Galle,
Berlin , 1913 . — 4 58616.

Führer . — durch die österr . Weinverkehrs -Vorschriften , W . Frick , Wien , 1913.
— 4 58641.

Gesetz. ArtikelXIV . 1913 . Über die Wahl der Reichsrats -Abgeordneten . Amts-
ausgabe . Hsg . v. kgl. ung . Ministerium des Innern . Budapest . — 4 58602.

Gierke Otto , v . Das deutsche Genossenschaftsrecht . III . Bd . und IV . Bd . —
4 971.

Handbuch . — der Politik . Hsg . von Dr . Paul Laband , Dr . Fritz Berolzheimer
Dr . W . Rothschild . Berlin und Leipzig 1912 . I . u . II . Bd . — L 58820.

Judikatenbuch . — des k. k. Verwaltungsgerichtshofes . VII . Bd ., 2 . Abt .,
IX . Bd ., 1. Abt . — 4 4552

Links . Die Rechtsprechung des k. k. Oberst . Gerichtshofes in Zivil -, Handels-
u . Notariatsordnung 27 . Bd . — 4 37371.

Löffler Alexander . Der Entwurf eines Gesetzes betr . die Auswanderung . Eine
Kritik von Prof . - Manz , Wien . 1913 . - 4 58777.

Metzger Otto , Dr . Über die Entwicklung der Lebensmittelkontrolle in den ver¬
schiedenen Kulturstaaten unter besonderer Berücksichtigung der württem-

hergischen Verhältnisse . Ecke, Stuttgart , 1913 . — 4 58494.
Minialow Eduard . Dienstpragmatik . Bestimmungen über das Dienstverhältnis

der k. k. Staatsbeamten , -Unterbeamten und Staatsdiener . Selbstverl .,
Wien . 1913 . - 4 58686.

Müller H ., Dr . Das Baupolizeirecht in der Schweiz . Von — und Dr . E.
Fehr . Orell Füßli , Zürich , 1918 . - 4 58822.

Roschnik Rudolf , Dr . Handbuch des österr . Gebührenrechtes . Manz , Wien,
1913 . - 4 53817.

Schultz Bruno , Dr . Hilfsbuch zur Einführung in die Praxis der österr . pol.
Verwaltung . 2 . Aust . I . u . II . Bd . Perles , Wien , 1913 . — 4 58628.

Schweiler Anton . Handbuch zur Auffindung der an den Wiener Volks - und
Bürgerschulen geltenden Gesetze. Tempsky , Wien , 1913 . — 58613.

Seelow P . Sammlung neuer wichtiger Entscheidungen auf Grund des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb . Putlkammer L Mühlbrecht , Berlin,
1913 . - 4 58687.

Lews I . Grundzüge der deutschen Schulgesetzgebung . Voigtländer , Leipzig,
1913 . - 4 58617.

Verwaltungsgesetze . Österr . — über Einzelmaterien m. Erläuterungen u . d.
Rechtsprechung . A. Hölder , Wien . 1. Heft Bau - u . Jngenieuerwesen . —
4 58476.

Weck Hermann . Deusches Luftrecht Heymann , Berlin , 1913 . — 4 58643.

Finanzverwaltung.

Reinitz Max , Dr . Das österr . Staatsschuldenwesen von seinen Anfängen bis
zur Jetztzeit . Duncker L Humblot , München und Leipzig, 1913 . — 4 58715.

Seidler Gustav , Dr . Lehrbuch der österr . Staatsverrechnung . 8 . Aust . Hölder,
Wien , 1913 . - 68517.

Handel , Gewerbe und Industrie.

Arbeitseinstellungen : Die — und Aussperrungen in Österreich während des
Jahres 1912 . - 4 32803.

Arbeits - und Lohnverträge . Die kollektiven — in Österreich . Abschlüsse und Er¬
neuerungen des Jahres 1911 . — 4 52373.

Klein Franz , Dr . Das Organisationswcsen der Gegenwart . Ein Grundriß.
Bahlen , Berlin , 1913 . — 4 58667.

Lukacs Geza . Die handelspolitische Interessengemeinschaft zwischen dem Deutschen
Reiche und Österreich -Ungarn . Hapke, Göttingen , 1913 . — 4 58664.

Verträge . Die Washingtoner — vom 2. Juni 1911 , betreffend die intern.
Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums . Manz , Wien , 1913 . —
4 58492.

Sozialpolitik.

Arbeitslosen -Versicherung . — Erlaß deS Herrn Bürgermeisters vom 16 . Februar
1913 . - 6 58832.

Bonn Peter . Das Problem des 5 . Standes . Butzon L Bercker , Kevelar , 1913.
— 4 58712.

Bredt F . W ., Dr . Jugendpflege und Heimatschutz . Ein Beitrag zur Förderung
ihrer gemeinsamen Aufgaben . L. Schwann , Düsseldorf , 1913 . — 4 584Y7.

Dinst Peter . Broschüre üoer die Grundübel und Ursachen der Teuerung aller
Lebensmittel , Ratschläge , Angabe und Mitteilungen um Einschränkung , event.
Aufhebung der großen Teuerung . — 4 58740.

Kataster . — der Anstalten und Einrichtungen für Kinderschuh und Jugend¬
fürsorge in Wien N . Ö . und Steiermark . Hsg . v. d. k. k. statist . Zentral-
Kommission . Wien , 1913 . — 4 58830.
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Klumker Ehr ., Prof . Dr . Deutsche Versorgungsanstalten und Heime für Alte,
Sieche und Invalide . Marhold Halle , 1913 . — 8 58897.

Kumpmann Karl , Dr . Die Reichs -Arbeitslosenversicherung . Zugleich ein Beitrag
zur Arbeitslosensrage überhaupt . Mohr , Tübigen , 1913 . — 4 58658.

Landsberg I . F . Behördliche Jugendpflege . Systematisch erläutert . C . Heymann,
Berlin , 1914 . - 4 58638.

Lemcke Ernst . Die Entwicklung der Raiffeisen -Organisation in der Neuzeit.
Braun , Karlsruhe 1913 . — 4 58692.

Ritze Philipp , Dr . Die Entwicklung des Wohnungswesens von Groß -Berlin.
Heymann , Berlin , 1913 . — 4 58714.

Ruland Ludwig Dr . Das Findelhaus , seine geschichtliche Entwicklung und sitt¬
liche Bewertung . Heymann , Berlin , 1913 . — .4 8548.

Schriften . — des Bayerischen Landesvereines zur Förderung des Wohnungs¬
wesens . Heft 11 — 4  56403 . .

Schriften . — des deutschen Vereines für Armenpflege und Wohltätigkeit.
Heft 100 . - 4 18618

Verhandlungen . — der 2 . Tagung über die interlokalen und interstaatlichen
Beziehungen in der Jugendfürsorge vom 9. Oktober >912 zu Frankfurt
a . M . Heymann , Berlin , 1913 . — 4 58603

WehbergHeinrich . Dr . Die Bodenreform im Lichte des humanistischen Sozialismus.
Duncker L Humblot , München , 1913 . — 4 58642.

Volkswirtschaftslehre.

Berger K. Die Lage des HauS - und Grundbesitzes in einem sächsischen Groß¬
stadtvororte . Duncker L Humblot . München , 1913 . — 4 5864l.

Calwcr Richard . Wirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik , simon , Berlin . -
4 58806 . .

Gaerntner Friedrich . Dr . Die Kreditorganisation des Mittelstandes in Öster¬
reich . Von — und Dr . Franz Perdutka . I . Beffort . Luxenburg , 1913 . —
4 58789.

Gide Charles . Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen . Von — und
Charles Rist . Hsg . von F . Oppenheimer . Deutsch von R . W . Horn.
Fischer . Jena . 1913 , - 4 58620.

Schober Hugo . Grundriß der Volkswirtschaftslehre nach — . Neu bearbeitet
von Dr . Ed . O . Schulze . 6 . Ausl . Weber , Leipzig . 1905 . - 4 58701.

Schwarz Otto , Dr . Das Geineindeabgabcnwescn Deutschlands und die
schwebendeu Rcformbestrebungen . Vortrag . Fischer , Jena , l9 >3 . — 4 58604.

Witte Graf S . I . Vorlesungen über Volks - und Staalswirtschaft . Deutsche
Verlagsanstalt , Stuttgart I . Bd . u . II . Bd . — 4 585II.

« . Gemeindeverwaltung.
Apolant Jenny . Stellung und Mitarbeit der Frau in der Gemeinde . 2 . Aufl

Teubner , Berlin , 1913 . — 4 58713.
Denkschrift — Uber die Neuordnung der Armenverwaltung der Stadt Straß¬

burg . Singer , Straßburg , 1918 . — 8 58757.
Eltzbacher Paul , Dr . Großberliner Mietverträge von F . Bahlen , Berlin

1913 . — 4 58496.
Görnandt Rudolf , Dr . Die Boden - und Wohnungspolitik der Stadt Ulm.

Haymann , Berlin , 1914 . — 4 58755.
Günther Artur . Die kommunalen Straßenbahnen Deutschlands . Von Dr . —

G . Fischer , Jena , 1913 . — 4 57491.
GUtebier Friedrich . Rechte und Pflichten der Gemeinde im Kastenwesen.

Bahlen , Berlin , 1913 . — 4 57029.
Hammermcister W . Praktische Anleitung zur Vorbereitung für den Kommunal-

vciwaltungsdienst . 7 . Aufl . Hayn , Berlin , 1914 . — 4 58637.
Krautwig . Organisation der Wohlfahrtspflege der Städte . Von Dr . — .

Allgemeine Medizinische Verlagsanstalt , Berlin , 1912 . — 4 58693.
Loewe F . Der Kraftwagen und seine Beziehungen zur Straße vom Stand¬

punkte des Straßcningenieurs . Kreidel , Wiesbaden , 1913 . — 4 58597.
Marktordnung — für dje Großmarkthallc -Abteilung sür Fleischwaren in Wien.

Verl , des Gemeinderats -Präsidiums , 1913 . — 6 58481.
Purdom C . B . lüs ^ aiäsn oit )-. 4 otuäz - in tks äsvelopmsut ok a moäern

tovn . Dent ' London , 1913 . — 4 58518.
Residenzpflicht . Die — der Beamte » und Lehrer , ihre gesetzliche Grundlage

und ihre Durchführung durch die Groß -Berliner Gemeindeverwaltung.
Bahlen , Berliu , 1913 — 4 58802.

Vorträge — der Kommunale » Woche , 1913 . Hsg . von der Leitung der
Akademie für kommunale Verwaltung . Schmitz L Olbertz , Düsseldorf,
1913 . — 8 58776.

v . Städtische Unternehmungen.
Spängler Ludwig . Entwürfe sür stockhohe Triebwagen und Automobil-

Omnibusse bri der Wiener städt . Straßenbahn . Sonderabdruck , München,
1913 . — 8 58502.

I». Verwaltungsberichte , Statistik , Voranschläge und Rechnungs
abschlüsse der Städte.

Amsterdam . Vsisluß van äen toestanä 6er ^ emeente — over . 1912 . —
8t 17603.

Dortmund . Bericht über den Betrieb der Elektrizitätswerke Pro 1912/13 . -
8t 54953.

Erfurt . Verwaltungsbericht pro 1912 . — 8t 30730.
Esten . Statistisches Jahrbuch , VI . Jahrg . 1912 . — 8t 54816.
Halle a . S . — Verwaltungsbericht pro 1912 . — 8t 30775.

Hamburg . Entwurf des —' ischen Staatsbudgets f. d. I . 1914 . — 8t 21735'
Heidelberg . Rechenschaftsbericht pro 1912 . — 8t 30975.
Karlsruhe . Statistische Jahresübersicht pro 1908 bis 1912 . — 4 58743.
— Rechenschaftsbericht pro 1911 u . 1912 . - 8t 17660.
Koblenz . Verwaltungsbericht pro 1912 . — 8t 31430.
Köln . Finalabschlüste der Stadtkasta pro 1912 . - 8t 17638.
Liege . Bulletin oämiuiatrativ 6« la ville äs — 1912 . — 8t 24615.
Linz. Rechenschaftsbericht pro 1912 . — 8t 17795.
Lüneburg . Auszug aus der Kämmerei -Rechnuug Pro 1912 . — 8t 30733.
Nürnberg . Verwaltungsbericht pro 1912 . — 8l 30849.
Osnabrück . Verwaltungsbericht Pro >912 . — 8t 19538.
Rotterdam . Vsrolax van äs » toestanä äer gswssnts - «vor Iiat jaar

1912 . - 8t 26054.
Rovereto . 6onsuntivo äella eitta äi — pse I anno 1912 . — 8t 38184.
Stettin . Statistischer Jahresbericht . III . Jahrg . 1912 . — 4 56025.
Torino . 4tti äsl mniiieipio äi anusta 1911 . — 8t 58648.
Wien . Bericht des Wiener Stadtphysikates über seine Amtstätigkeit in den
. Jahren 1907 bis 1910 . - 4 3145
— Gemeindeverwaltung , 1912 . — L 3146.
Wiener Neustadt . Die Verwaltung in den Jahre » 1907 bis 1911 . —

8t 38193.

Periodische Publikationen.

Amtsblatt . Das — der k. k. Universität . I . Jahrg . 1913/14 . I ! 58634.
Archiv — für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik . XXXVII . Bd . — 4 21083.
— für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik . Ergänzungsheste IX , X , XI —

4 21083.
Auskunstsbuch . Kommunales — . Adreßbuch deutscher Stadt - und Land-

gemeindeverwaltnngen . VI . Jahrg . 1912/13 . — L 46039.
Bericht — der Vorstandes der Arbeiterversicherungsanstalt sür Niederösterreich

in Wien pro 1912 . L 27005.
Hönig . Die österr .-ung . Lebensversicherungs -Gesellschaften i. I . 1912 . — 4 2806.
Jahrbuch . Finanzielles und Wirtschaft !. — sür Japan . 13 . Jahrg ., 1913 . —

ö 51128.
Kampf . Der — Sozialdemokratische Monatsschritt . VI . Bd . — k 51015.
Landes -AmtSblatt — von Niederösterr -, 1913 . — 6 43061.
Praxis . Soziale — XXIII . 1913/14 . — L 26008.
Sammlung — der Erkenntnisse des k. k. Reichsgerichtes . XV . Teil . 1 . Heft.

- 4 1165.
Schriften — des bayer . Landesvereines zur Förderung des Wohnungswesens.

6 ., 7 ., 8 ., 9 . und 10 . Heft . — 4 56403.
Statistik Öüerr . — N . F . Bd . 6 u . 7 . — 0 2999.
Vierteljahresschrist — für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte . XI . Bd . —

4 42366.
Zeitschrift -- für die gesamte Staatswistenschaft . 69 . Jahrg ., 1913 . — 4

40503.
— für Volkswirtschaft , Sozialpolitik und Verwaltung . XXII . Bd ., 1913 . —

6 24774.
Zeitungsarchiv . Deutsches Zeitungsarchiv . Auszüge aus der deutscheu TageS

Presse. Gesamtausgabe . Zeitungsarchiv -Verlag , Berlin , 1913 . — L 58475
Zentral -Rechnungsabschluß — über den Staatshaushalt der im Reichsrate

vertretenen Königreiche und Länder pro 1912 . — I! 2745.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetz- und Verordnungsblatts für Österreich unter
der Enns im Jahre 1V14 publizierten Gesetze

und Verordnungen.

4 . Reichsgeskhblatt.
Nr . 8 . Verordnung des Finanzministeriums und

des Handelsministeriums im Einvernehmen mit dem
k. k. Obersten Rechnungshöfe vom 10. Jänner 1914,
betrestend die Auszahlung der beim Rechnungsdepartement der Finanz -Landes-
Direktion in Zara in Vorschreibung stehenden Ruhe - und Versorgungsgenüste
im Wege der Postsparkasta.

Nr . s . Gesetz vom 13 . Jänner 1914 , Werden Di-nst-
vertrag der in land - und forstwirtschaftlichen Betrieben zu Diensten höherer
Art «» gestellten Personen /Güterbeamtengesetz ).

Nr . Lv . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19. Jänner 1914 , wegen Schaffung einer einheitlichen Be-
zeichnung für die Länderkaffen.

Nr . ll Gesetz vom 23 . Jänner 1914 , betreffend Ab¬
änderungen einiger Bestimmungen über die Branntweinbesteuerung (Brannt¬
weinsteuernovelle ).
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Nr. 12 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 23 . Jänner 1914 , zur Vollziehung des Artikels1, ^ der
Branntweinsteuernovelle vom 23 . Jiinner 1914 , R .-G .-Bl . Nr . 11 (Brannl-
weinsteuer -Zuschlagsverordnung ).

Nr. >2 . Gesetz vom 23. Jänner 1914, betreffend
Abänderungen deS Personalsteuergesetzes vom 25 . Oktober 1896 , R .-G .-Bl.
Nr . 220 (Personalsteuernovelle ).

Nr. 14. Gesetz vom 23. Jänner 1914, betreffend die
Neuregelung der Überweisungen aus Staatsmitteln an die Landessonds der
im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder und die Herabsetzung des
Ausmaßes der Realsteuern.

Nr. IS . Gesetz vom 25. Jänner 1914, betreffend das
Dienstverhältnis der Staatsbeamten und der Staatsdienerschaft (Dienst¬
pragmatik ).

Nr. 18 . Gesetz vom 25. Jänner 1914, womit einige
Bestimmungen des Gesetzes vom 25 . September 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 204,
betreffend die Regelung der Bezllge der in die Kategorie der Dienerschaft ge¬
hörigen aktiven Staatsdiener (Unterbeamten und Diener ), abgeändert werden.

Nr. IV. Verordnung des Gesamtministeriums vom
25 . Jänner 1914 , betreffend die Gewährung von einmaligen Zu¬
wendungen an aktive Staatsbedienstete.

Nr. 18 . Verordnung des Gesamtministeriums vom
25 . Jänner 1914 , womit auf Grund des Artikels III , Absatz 2 des
Gesetzes vom 25 . Jänner 1914 , R .-G .-Bl . Nr . 15 (Dienstpragmatik ), für die
aus dem Stande der anspruchsberechtigten Unteroffiziere hervorgegangenen
Staatsbeamten besondere Begünstigungen bei Anwendung des H 50 , Absatz 3,
8 51 , Absatz 6 und Z 57 , Absatz l , irt . s dieses Gesetzes festgesetzt werden.

Nr. IS . Verordnung des Gesamtministeriums
vom 25 . Jänner 1914 , womit an- läßlich des Inkrafttretens des
Gesetzes vom 25 . Jänner 1914 , R .-G .-Bl . Nr . 16, einige neue Bestimmungen
über die Anrechnung gewisser Vordienstzeiten der in die Kategorie der Diener¬
schaft gehörigen Staatsdiener (Unterbeamte und Diener ) für die Vorrückung
in höhere Bezüge getroffen werden.

Nr. 28 . Verordnung des Gesamtministeriums vom
25 . Jänner 1914 , betreffend die Durchführung des 8 61 , Absatz 3,
des Gesetzes vom 25 . Jänner 1914 , R .-G .-Bl . Nr . 15, sowie betreffend die
Anrechnung von staatlichen Hilfsdiensten überhaupt bei der Versorgungs¬
behandlung der Staatsbeamten.

Nr. 21 . Verordnung des Gesamtministeriums vom
25 . Jänner 1914 , betreffend das Kanzleihilfspersonal bei den staat¬
lichen Behörden , Ämtern und Anstalten.

Nr. 22 . Verordnung des Gesamtministeriums vom
2b . Jänner 1914 , womit in Abänderung des Artikels II der Ver¬
ordnung vom 23 . März 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 88 , und des Artikels II , 8 I,
Puukt 1 der Verordnung vom 27 . September 1911 , R .-G .-Bl . Nr . 193,
neue Schemen für die Taggelder (Taglöhne ) der Aushilfsdiener bei staatlichen
Behörden , Ämtern und Anstalten , beziehungsweise sür die den VersorgungS-
gcnüssen der Aushilfsdiener zugrunde zu legenden Normalbeträge festgesetzt
werden.

Nr. 22 . Verordnung der Ministeriums des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 20 . Jänner 1914,
betreffend die Aufhebung von Choleramaßnahmen im Warenverkehre gegenüber
Rumänien.

Nr. 24 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 20. Jänner 1914,
betreffend die Aufhebung von Choleramaßnahmen im Warenverkehre gegen¬
über Serbien und Bulgarien.

Nr. 2S . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels , der Finanzen und des Ackerbaues vom
20 . Jänner 1914 , betreffend die Aufhebung von Choleramaßnahmen
im Warenverkehr « gegenüber Bulgarien , Rumänien , Serbien und der Türkei.

Nr. 28 . Kaiserliches Patent vom 29. Jänner
1914 , betreffend die Einberufung der Landtage von Niederösterreich , Ober¬
österreich , Kärnten , Krain , Mähren , Schlesien , Tirol und Görz und Gradiska.

Nr. 27 . Kaiserliches Patent vom 29. Jänner
1914 , betreffend die Auflösung des Landtages von Istrien.

Nr. 28 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 24 . Jänner 1914 , betreffend die Arzneitaxe zur österreichischen
Pharmakopöe Lä . VIII.

Nr. 2S . Verordnung des Ministeriums für öffent¬
liche Arbeiten vom 19. Jänner 1914 , betreffend die Ge¬
bühren sür die Nacheichung von Meß - und Wägemitteln.

Nr. 2V. Verordnung des Handelsministeriums
vom 22 . Jänner 1914 , betreffend die Herabsetzung des Vcrschleiß-
Pieises der Briesmarkenheslchen.

Nr. 21 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und Ackerbaues vom 26 . Jänner 1914,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Durchfllhrungsvorschrist
zum Zolltarifgesetze vom 13 . Februar 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 22 , und der Er¬
läuterungen zum Zolltarife.

Nr. 22 . Kaiserliche Verordnung vom 31. Jänner
1914 , betreffend die Forterhebung der Steuern und Abgaben, sowie die
Bestreitung des Staatsauswandes für die Zeit vom 1. Jänner bis 30 . Juni
1914 , dann die Verfassung des Zentral -Rechnungsabschlusses Uber den Staats¬
haushalt der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder für bas
Jahr 1913.

Nr. 22 Verordnung des Gesamtministeriums vom
1. Februar 1914 , betreffend die vierteljährliche Auszahlung der
Aktivitätszulage und des Quartieräquivalentes.

Nr. 24 . Verordnung des Gesamtministeriums vom
1. Februar 1914 , betreffend die Einreihung der einzelnen Beamtcu-
kategorien der Dienstzweige -und Ressorts in die Gruppen des im 8 52 des
Gesetzes vom 25 . Jänner 1914 , R .-G .-Bl . Nr . 15, betreffend das Dienst¬
verhältnis der Staatsbeamten und der Staatsdienerschaft (Dienstpragmatik ),
festgesetzten Zeitvorrückungsschemas.

Nr. 2S . Kaiserliches Patent vom 15. Februar
1914 , betreffend die Einberufung des Landtages von Steiermark.

Nr. 28 . Verordnung des  Handelsministers
im Einvernehmen mit dem Minister für öffentliche
Arbeiten vom 22 . Jänner 1914 , betreffend die Bezeichnung der
fachlichen Fortbildungsschule für Juweliere , Goldarbeiter , Silberarbeiter,
Graveure , Gürtler und Ziseleure der Handels - und Gewerbekammer in Prag
als einer solchen Anstalt , deren Zeugnisse über den mit Erfolg zurückgelegten
Besuch der an derselben bestehenden Abteilung für den fachlichen Tagesunter¬
richt den Nachweis über die ordnungsmäßige Beendigung des Lehrverhältniffes,
beziehungsweise den Nachweis über die vorgeschriebene Verwendungsdauer als
Gehilfe in einem handwerksmäßigen Gewerbe ganz oder zum Teile ersetzen.

Nr. 27 . Erlaß des Ministers für Kultus und
Unterricht vom 29 . Jänner 1914 , betreffend Änderung der
88 12 und 17 des Statutes der Zentral -Kommifsion für Denkmalpflege.

Nr. 28 . Verordnung des Justizministeriums vom
10. Februar 1914 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Albiano
zum Sprengel des Bezirksgerichtes Lavis.

Nr. 2S . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 10. Februar 1914 , betreffend die Erweiterung der Verzollungs¬
befugnisse der Zollexposttur auf dem Bahnhose in Hufiatyn.

8. Landesgeseh- und Verordnungsblatt.
Nr. 2 . Gesetz vom 11. Dezember 1913, womit der

Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya die Bewilligung znr Einhebung von
Kaualeinmündungsgebühren erteilt wird.

Nr. 2 . Verordnung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom
2. Jänner 1914, Z. VII-n 2740/19, vom Jahre 1913,
betreffend die Abänderung der Statthaltereiverordnung vom 23 . Dezember
1859 , Z . 53374 , L. R . Bl . II , Abteilung Nr . 15 , über die Abmeldung,
beziehungsweise Neumeldung der Hausgenoffen und Dienstboten von Seite der
Hauptwohnparteien bei Übersiedlungen der Letzteren.

Nr. 4 . Verordnung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
2 . Jänner 1914 , Z . I a - 2938/18 , betreffend den Erwerbsteuerzuschlag

für die niederösterreichische Handels - und Gewerbekammer im Jahre 1914
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Nr . S. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 3. Jänner
1914 , Z . V-75/1, betreffend die den Armenbezirken St. Peter in der
Au und St . Pölten erteilte Bewilligung zur Einhebung von 15 Prozent der
umlagepflichtigen direkten Steuern des Jahres 1914 übersteigenden Umlagen.

Nr. 8 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
4. Jänner 1914 , Z . XIb-952/1 6X 1913 , betreffend die der Ge¬
meinde Langschwarza erteilte Bewilligung zur Einhebnng von 100 Prozent der
direkten Steuern des Jahres 1913 übersteigenden Umlagen.

Nr. 7. Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
4. Jänner 1914, Z. XI b-959/1 ex 1913, betreffend die der Ge¬
meinde Reingers erteilte Bewilligung zur Einhcbung von 100 Prozent der
direkten Steuern des Jahres 1913 übersteigenden Umlagen.

Nr. 8 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
7 . Jänner 1914 , Z . XI d -968/1 «x 1913 , betreffend die der Ge¬
meinde Aalfang erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der
direkten Steuern des Jahres 19l3 übersteigenden Umlagen.

Nr. s . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
7. Jänner 1914 , Z. XI b-956/1 ex 1913, betreffend die der
Gemeinde Eberweis erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent
der direkten Steuern des Jahres 1913 übersteigenden Umlagen.

Nr. 1<. Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
7. Jänner 1914, Z. XI b-957/1 ex 1913, betreffend die der Ge¬
meinde Finstenau erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der
direkten Steuern des Jahres 1913 übersteigenden Umlagen.

Nr. 11 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 8. Jänner
1914 , Z . Xl b-908/3 ex 1913, betreffend die der Gemeinde Karna-
brunn erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1913 übersteigenden Umlagen.

Nr. L2. Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom

8. Jänner 1914 , Z. XI b-958/1 sx 1913, betreffend die der
Gemeinde Mollands erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der
direkten Steuern des Jahres 1913 übersteigenden Umlagen.

Nr. IS . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
9. Jänner 1914, Z. VI-44/1, betreffend die der Stadtgemeinde Abbs
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Beerdigungsgebühr von 20 L , be¬
ziehungsweise 24 L.

Nr. 14 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
10. Jänner 1914 , Z. XI b-3/3, betreffend die der Gemeinde
Tresdorf erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierverbrauchsanflage von
3 L für das Jahr 1914.

Nr. IS . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
13. Jänner 1914 , Z. XI d-30/1, betreffend die der Gemeinde
Gopprechts erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1913 übersteigenden Umlagen.

Nr. 18. Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
9 . Februar 1914 , Pr . Z . 327 k . , betreffend die vierteljithrliche
Auszahlung der Aktivitätszulage und des Quartieräquivalentes.

Nr. 17 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
28 . Jänner 1914 , Z. VI-296/1, betreffend die der Gemeinde
Mistelbach erteilte Bewilligung zur Einhebnng einer Beerdigungsgebühr
von 16 L.

Nr. 18 . Kundmachung des k. k. Oberlandes¬
gerichtes in Wien vom 30. Dezember 1913,
Pr . Z . 20552/5 ss/13, betreffend die Verlautbarung der Liste der Sach-
verstäadigen in Fällen der Enteignung zum Zwecke der Herstellung und der
Betriebes von Eisenbahnen für das Jahr I9l4.

Nr. 18 . Kundmachung des k. k. Oberlandes¬
gerichtes in Wien vom 30. Dezember 1913,
Pr .-Z . 20326/5 86/13, betreffend die im Jahre 1914 in den Fällen der
Enteignung zum Zwecke der Ausführung der Wasserstraßen in den Erzherzog¬
tümern Österreich unter und ob der EnnS zu verwendenden Sachverständigen
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